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6 O 197/00 LG ltzehoe

Verkindet am: 23. Mai 2002
J ustizamtsinspektor
e

als Urkundsbeamter

der Geschéftsstelle

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil

im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

'‘Bank AG, vertreten durch den Vorstand

Beklagten, Widerklagerin, Berufungsklagerin
und Anschluf3berufungsbeklagten,

Rechtsanwalt

- Prozelibevollmachtigte:

gegen

Klager, Widerbeklagten, Berufungsbeklagten

und AnschlulBberufungsklager,
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hat der 5. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in

Schleswig auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002 durch den Vorsit-

zenden Richter am Oberlandesgericht /sowie die Richter am Oberlandes-

.und s far Rech{ erkannt;

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. September 2000 ver-
kiindete Urteil des Einzelrichters der 6. Zivilkammer des Landgerichts
ltzehoe (Az.: 6 O 197/00) in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses

vom 1. November 2000 geandert und insgesamt - wie folgt - neu gefalit:

Auf die Widerklage hin wird der Klager verurteilt, an die Beklagte tber
anerkannte 6.660,00€ (13.025,82 DM) hinaus weitere 2.669,14 €
(56.220,39 DM) nebst 4 % Zinsen auf 9.329,14 € (18.246,21 DM) seit
dem 12. Juli 2000 zu zahlen Zug um Zug gegen Ubertragung des fiir den
Klager bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. 8800 nebst den

darin befindlichen Aktien

18 Stick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stiick BANK . INDONEASIA TBK RP 500
35 Stiick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stuck UNIFIED EN.SYS. GDR S/100

192 Stuick CHINA MOBILE (HK) HD-,10

30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001

28 Stuck STARMEDIA NETWORK DL-,001.

auf ein vom Klager zu benennendes Depotkonto bei der D
Bank.

Die Klage und die weitergehende Widerklage werden abgewiesen.
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Die Anschlulberufung und die weitergehende Berufung werden zurlick-

gewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz tragen der Klager 59,6 % und die Be-
klagte 40,4 %. Von den Kosten der zweiten Instanz werden dem Kl&ger
37,8 % und der Beklagten 62,2 %. auferlegt.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Klager kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von
7.600,00 €, die Beklagte die Vollstreckung wegen der Kosten durch Si-
cherheitsleistung in Hohe von 4.600,00 € abwenden, sofern nicht die je-
weils andere Seite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Héhe lei-

stet.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Haftung fur den doppelten Verkauf derselben Aktien.

o anséssige Direktbank. Bei ihr unterhalt der Kla-

Die Beklagte ist eine in Q)
ger fur den Aktienhandel ein Depotkonto mit verbundenem Tagesgeldkonto. Uber
diese Konten wickelte er in der Vergangenheit via Internet oder Telefon seine
Wertpapiergeschéfte ab. Ende November 1999 befanden sich in dem Wertpapier-
depot u. a. 840 Stick Aktien der UPGRADE INTERNATIONAL CORP. (UPGD-
Aktien). Am 22. November 1999 erteilte er nach BoérsenschluR einen Verkaufsauf-
trag (bestens) fur alle 840 Aktien. Aufgrund eines Versehens der Beklagten erfolg-
te dann am néchsten Tage jedoch lediglich ein Verkauf von 100 UPGD-Aktien bei
einem Kurswert von 9,00 €, wovon der Klager auch Kenntnis érhielt. Er wandte
sich darauf noch am Abend desselben Tages gegen 20.43 Uhr telefonisch an eine

Mitarbeiterin der Beklagten, die ihm zusicherte, es wiirden alle 840 UPGD-Aktien
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verkauft und seinem Konto ein Kurswert von 900,00 € gutgeschrieben. Als der
Kldger am nachsten Morgen, dem 24. November 1999, um 8.14 Uhr via Internet
Einsicht in sein Wertpapierkonto nahm, stellte er fest, dal dort nach wie vor ein
Bestand von 740 UPGD-Aktien angefiihrt war. Daraufhin gab er unmittelbar per
Online einen Verkauf dieser Aktien in Auftrag, nachdem er zunachst in der Online-
Maske des Orderformulars auf dem Bildschirm den sog. Priifschalter angeklickt
hatte und daraufhin die Meldung erschienen war, daf3 der Depotbestand fir den
beabsichtigten Verkauf ausreichend sei. In der folgenden Stunde fuhrte dann die
Beklagte sowohl die aufgrund des zwischen den Parteien am Vorabend gefiihrten
Reklamationsgesprachs zugesicherte Verkaufsorder tber 840 UPGD-Aktien mit
einem Kurswert von 9,00 € (8.27 Uhr) als auch die zuvor vom Kléger Online ge-
gebene Verkaufsorder tber 740 UPGD-Aktien bei einem Kurswert von 9,35 €
(9.12 Uhr) aus. Beide Verkaufsgeschafte wurden auf dem Depotkonto ebenso ge-
bucht wie auf dem Tagesgeldkonto, auf welchem dem Klager fiir den ersten Ak-
tienverkauf mit Wertstellung vom 25. November 1999 ein Betrag von
14.697,88 DM und mit Wertstellung vom 26. November 1999 fir den zweiten Ver-
kauf ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben wurde. Am 29. November 1999
verfugte der Klager seinerseits vom Tagesgeldkonto Uber einen Betrag von
13.517,91 DM.

Anfang Dezember 1999 wurden dann noch einige kleinere Wertpaplergeschaﬁe
iber das Konto des Klagers abgewickelt. Auch erhielt der Kl&ger den als "Finanz-
report bezeichneten Kontoauszug Nr. 6 vom 7. Dezember 1999, in dem der Be-
stand der UPGD-Aktien mit minus 740 angegeben war und einem damaligen
Kurswert von insgesamt minus 36.617,05 DM. Da in der Folgezeit im Hause der
Beklagten der Doppelverkauf der UPGD auffiel, wurde von dort am 16. Dezember
1999 ein Deckungskauf von 740 derartiger Aktien durchgeftihrt, um das insoweit
im Soll stehende Depot des Klagers auszugleichen. Zum Zeitpunkt des Deckungs-
kaufs betrug der Kurswert 27,50 €, so daR die Beklagte das Tagesgeldkonto des
Klagers mit insgesamt 40.537,45 DM belastéte. Dies fihrte dazu, dafl das Tages-
geldkonto des Ki&gers mit tiber 35.000,00 DM ins Soll geriet, welchen Betrag aus-
zugleichen die Beklagte den Klager aufforderte.
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Der Klager widersprach jedoch der Belastungsbuchung und verweigerte eine Auf-
fullung des Kontos, worauthin die Beklagte mit Schreiben vom 3. Februar 2000 die
Bankverbindung kiindigte und den Klager aufforderte, den noch offenen Restbe-
trag nebst Zinsen und Gebuhren bis zum 2. Marz 2000 an sie zu zahlen. Gleich-
zeitig sperrte die Beklagte dem Klager den Online-Zugriff auf das Konto und
machte ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Wertpapieren geltend.
Sie erklarte sich dann im weiteren Verlauf der vorgerichtlichen Auseinanderset-
zung aber bereit, vorn Klager jederzeit Verkaufsorder fur die im Depot befindlichen

Papiere vorzunehmen.

Mit dem vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Kl&ger nun die Freigabe seiner im
Depot verwahrten Aktién, die Auszahlung eines von ihm behaupteten restlichen
Tagesgeldguthabens sowie die Feststellung, daR die Beklagte verpflichtet ist, ihm
die eingetretenen Kursverluste der noch im Wertpapierdepot befindlichen Aktien
zu ersetzen. Demgegentber verlangt die Beklagte mit ihrer Widerklage den Aus-

gleich des auf dem Tagesgeldkonto bestehenden Negativsaldos.

Der Klager hat vorgetragen,

zwar sei es richtig, dald er nicht beide aus den doppelten Aktienverkdufen erziel-
ten Verkaufserldse behalten kénne. Fir die durch den doppelten Aktienverkauf
eingetretenen Verluste auf seinem Konto sei aber nicht er verantwortlich. Vielmehr
seien diese ausschlieBlich von der Beklagten zu vertreten. Bereits unmittelbar vor
den hier streitigen Geschéften habe er bei der Beklagten verschiedene Reklama-
tionen wegen mangelhafter Orderausfilhrungen anbringen missen. Deswegen sei
er am Morgen des 24. November 1999, als ihm in seinem Wertpapierdepot noch
ein Bestand von 740 UPDG-Aktien angezeigt worden sei, davon ausgegangen,
auch im Rahmen der Bearbeitung seiner am Vorabend gegentiber der Beklagten
angebrachten Reklamation sei es wiederum zu Schwierigkeiten bzw. Fehlern ge-
kommen. Deswegen hébe er Online den Verkauf der Aktien verfligt. Hierzu sei er

auch berechtigt gewesen, da ihm vor der Online erteilten Verkaufsorder auf seine
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entsprechende Abfrage hin durch das Programm ausdriicklich bestétigt worden
sei, dafd sich die 740 UPDG-Aktien (noch) im Depot befanden.

Im {brigen seien ihm die Verluste aber auch deswegen nicht anzulasten, weil die
Beklagte mit dem Deckungskauf Uber zwei Wochen gewartet habe, wihrend wel-
cher Zeit der Aktienkurs der UPDG-Aktien drastisch gestiegen sei. Hatte die Be-
klagte unmittelbar nach dem doppelten Verkaufsgeschaft einen Deckungskauf
durchgefiihrt, sei es nicht oder héchstens zu geringen Verlusten gekommen. Die
Beklagte Uibe daher ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Aktien zu

Unrecht aus und miisse ihm diese freigeben.

Da er wegen der unrechtméfiigen Geltendmachung des Pfandrechts und der On-
line-Sperrung seines Kontos liber diese noch im Depot befindlichen Aktien nicht
mehr habe verfligen kdnnen, sei die Beklagte zudem verpflichtet, die bei diesen
Aktien fur den Zeitraum der Auslibung des Pfandrechts geltend gemachten Kurs-

verluste auszugleichen.

Schliefilich stlinden ihm aus weiteren, von der Beklagten noch abgewickelten Ver-

kaufsgeschaften restliche Verkaufserldse in Hohe von rund 4.539,00 DM zu.
Der Klager hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, nachfolgende bezeichnete Aktien auf ein

vom Kldger zu benennendes Depotkonto bei der Déiiiiiiiéis zu Ubertra-

gen:

18 Stlick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stick BANK |. INDONEASIA TBK RP 500
35 Stlick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stick UNIFIED EN.SYS. GDR $/100

192 Stick CHINA MOBILE (HK) HD-,10
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30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001
28 Stlick STARMEDIA NETWORK DL-,001.

ferner festzustellen, dal} die Beklagte verpflichiet sei, eventuelle Kurs-
verluste an den Aktien geman Ziffer 1 mit Ausnahme der Aktien-Bank 1.
Indonesia seit dem 3. Marz 2000 gegenuber dem Kléger zu ersetzen,

ferner die Beklagte zu verurteilen, an den Klager 4.538,91 DM nebst 4 %

Zinsen seit dem 16. Februar 2000 zu zahlen.
Die Beklagte hat den Antrag gestelit,
die Klage abzuweisen,
sowie widerklagend den Klager zu verurteilen, an sie 37.112,17 DM

nebst 4 % Zinsen seit Rechtshéngigkeit zu zahlen Zug um Zug gegen

Freigabe des bei der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-

4248800, nebst der darin befindlichen im Klagantrag aufgefuhrten
Werte.

Demgegeniber hat der Klager beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen,

der Klager musse fir den entstandenen Schaden haften. Nachdem er am Abend
des 23. November 1999 seine Reklamation angebracht habe und ihm von ihrer,
der Beklagten, Mitarbeiterin die Durchfihrung des Reklamationsauftrages versi-
chert worden sei, habe er ihr, der Beklagten, auch zunachst diese Durchfiihrung
Uberlassen missen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe4 der
Klager nicht erwarten dirfen, dafl der zugesagte Aktienverkauf noch unmittelbar
am Abend der Reklamation oder in der darauffolgenden Nacht habe durchgefiihrt

werden kénnen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe der
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eigentliche Aktienverkauf selbst an der Borse stattfinden mussen, die erst wieder
am nachsten Morgen Geschéfiszeiten gehabt habe. Kurz nach Offnung der Bérse
sei dann der Reklamationsauftrag um 8.27 Uhr auch durchgefuhrt worden. Im
tbrigen wisse der Klager aufgrund der ordnungsgemaRen Abwicklung der voran-
gegangenen Reklamationsaufirége, daB bei derartigen, von ihr - der Beklagten -
anerkannten Reklamationen eine ordnungsgemaRe Geschaftsabwicklung
stattfinde. Auch habe der Klager selbst durch Einblick in sein Online-Konto von
dem Doppelverkauf der Aktien Kenntnis erhalten; spatestens durch Ubersendung

des Finanzreports vom 7. Dezember 1999 sei ihm dies bekannt gewesen.

Schliellich habe der Klager tber die anderen noch im Depot befindlichen Aktien
gar nicht verfgen wollen. Verflgungen hatte er durchaus treffen kénnen, wie ihm

ausdrlcklich durch Schreiben vom 16. Marz 2000 mitgeteilt worden sei.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen, der Widerklage nur zu einem ge-
ringen Teil stattgegeben, in dem es die Beklagte zur Freigabe des Aktiendepots
Zug um Zug gegen Zahlung von 7.706,34 DM verurteilt und die Feststellung ge-
troffen hat, die Beklagte sei auch zum Ausgleich der Kursverluste der noch im Ak-
tiendepot befindlichen Aktien verpflichtet. Dabei hat das Landgericht die Zug-um-
Zug-Zahlungsverpflichtung des Kl&gers damit begriindet, daR dieser aufgrund des
Aktiendoppelverkaufes auch eine zusatzliche Gutschrift erhalten habe. Weitere
Anspriche stinden der Beklagten aber nicht zu, so daB die Ausiibung des Pfand-
rechts letztlich unberechtigt gewesen sei. DaRk es zu dem doppelten Aktienverkauf
gekommen sei, habe allein die Beklagte zu vertreten, die gerade als Online-Bank
die berechtigte Reklamation des Klagers habe unmittelbar umsetzen mussen.
Auch sei sie verpflichtet, ihre Software so zu gestalten, daRk es zu einem solchen
Doppelverkauf nicht kommen kénne. Auch daraus, daB der Klager dann in der
folgenden Zeit den doppelten Verkauf der Aktien festgestellt und tber einen
Betrag in der GréRenordnung eines dieser Verkaufe verfugt habe, kdnne die- Be-
klagte nichts zu ihren Gunsten herleiten. Denn spatestens im Rahmen der Ab-
rechnung der Wertpapiergeschéfte, bei der ein negativer Depotbestand erkennbar

geworden sei, sei die Beklagte verpflichtet gewesen, die notwendigen MaRnah-
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men einzuleiten. Schlielllich misse die Beklagte auch fir die Verluste aufkom-
men, die an den im Depot befindlichan Aktien entstanden seien, da sie diese zu
Unrecht zurtickgehalten habe. Der Kléger musse sich insoweit allerdings ein Mit-
verschulden anrechnen lassen, da er spatestens ab dem 14. Marz - wenn auch

nicht via Internet - einen Verkauf dieser Aktien habe durchfithren kénnen.
Auf das angefochtene Urteil wird im Ubrigen insgesamt verwiesen.

Gegen dieses Urteil wenden sich beide Parteien mit ihrer Berufung bzw. An-
schlufRberufung, wobei der Kldger persénlich im Termin vor dem Senat im Hinblick
darauf, dal ihm wegen des doppelten Akiienverkaufes der Verkaufserlés aus dem
zweiten Aktienverkauf nicht zustehe, einen Betrag von 13.025,82 DM anerkannt
hat.

Die Beklagte geht nach wie vor davon aus, dalk der Klager zu Unrecht in das von
ihm eingeleitete Reklamationsverfahren eingegriffen habe. Zwar habe es ihm frei-
gestanden, einen zweiten Verkauf der Aktien selbst Online in Auftrag zu geben. In
diesem Falle hétte er aber zunachst seinen Reklamationsauftrag vom Vorabend
zurlickziehen mussen. Der durch den vom Klager veranlalite negative Aktienbe-
stand habe ausgeglichen werden missen, so daB sie, die Beklagte, auch zum
Deckungskauf berechtigt gewesen sei und der Kldger den hierdurch entstandenen

Minussaldo auf seinem Konto ausgleichen misse.

Die Beklagte hat den von ihr verlangten Zahlbetrag einerseits unter Hinweis auf
das vom Klager personlich im Termin abgegebenen Anerkenntnis um
13.025,82 DM reduziert. Andererseits hat sie die Widerklage um den Betrag
erweitert, um den der Sollsaldo auf dem Konto des Klagers ab Rechtshangigkeit
der Widerklage bis Anfang Februar 2002 angestiegen ist (8.941,66 DM).
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Dementsprechend stellt sie den Antrag,

das angefochtene Urteil zu &ndern, die Klage vollstandig abzuweisen
und den Klager auf die Widerklage hin zur Zahlung von 16.886,85 €
(34.086,35 DM) Uber . vom Beklagten anerkannte 6.660,00 €
(13.025,82 DM) ohne Zinsen Zug um Zug gegen Ubertragung des bei
#3800, neben

den darin befindlichen, im Klagantrag aufgefiihrten Aktien auf ein vom
'0' _—

der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. &5

Klager zu benennendes Depotkonto bei der " % Bank zu

verurteilen.
hilfsweise,

ihn zur Zahlung von 12.315,16 € (24.086,35 DM) (iber den anerkannten
Betrag hinaus nebst 4 % Zinsen seit dem 12. Juli 2000 auf 18.975,14 €
(37.112,17 DM) nebst Zug-um-Zug-Leistung zu verurteilen.

Insoweit stellt der Klager den Antrag,
die Berufung zurlickzuweisen.

Er halt die Berufung der Beklagten wegen einer unzureichenden Berufungsbe-
grindung fur unzulassig. Er sieht unter Vertiefung und Ergénzung seines erstin-
stanzlichen Vorbringens die Verantwortlichkeit fir den Doppelverkauf der Aktien
bei der Beklagten. Auch habe es sich tatséchlich gar nicht um einen doppelten
Aktienverkauf bzw. "Leerverkauf' gehandelt, sondern lediglich um reine Bu-
chungsvorgénge. Zu boérsentechnischen Leerverkiufen sei die Beklagte namlich
gar nicht berechtigt gewesen. Wenigstens aber sei die Beklagte insgesamt fuf die
fehlerhafte Organisation ihres Betriebes verantwortlich, da sie habe sicherstellen

mussen, dal® es zu einem doppelten Aktienverkauf gar nicht habe kommen kén-
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nen. Schiielich werde bestritten, dal} die Beklagte den von ihr behaupteten

Deckungskauf tatsachlich vorgenommen habe.
Der Klager rugt, daB® das Landgericht seinen Zahlungsantrag hinsichtlich des von
ihm behaupteten Guthabens auf dem Tagesgeldkonto tibergangen habe und be-
antragt daher im Wege der Anschlu3berufung,
das angefochtene Urteil zu @ndern und die Beklagie weiter zu verurtei-
len, an ihn 2.320,71 € (4.538,91 DM) nebst 4 % Zinsen seit dem
16. Februar 2000 zu zahlen.
Insoweit stellt die Beklagte den Antrag,
die AnschluBberuiung des Klagers zurlickzuweisen.
Bezlglich des weiteren Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten

Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der miindlichen Verhandlun-

gen insgesamt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Berufung wie Anschlufberufung sind zulassig. Soweit der Klager die Zulassigkeit
der Berufung der Beklagten rtigt, kann er damit nicht durchdringen. An den gemab
§ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO a. F. notwendigen formellen Voraussetzungen fiir eine
Ordnungsgemafheit der Berufungsbegriindung fehlt es nicht. Die Berufungsbe-
grindung der Beklagten beschrankt sich keineswegs auf bloRe Formelhaftigkeit
sondern [4Rt die Zielrichtung der Berufung und die von der Beklagten hinsichtlich

des angefochtenen Urteils gertigten Punkte vollig ausreichend erkennen.
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Wéhrend die Berufung der Beklagten auch teilweisen Erfolg hat, muR die An-
schluBberufung des Klégers erfolglos bleiben. Ausgehend von einem Bereiche-
rungsanspruch (1.) steht der Beklagten gegen den Klager namlich in Zusarnmen-
hang mit dem durchgefiihrten Doppelverkauf der Aktien auch ein Schadensersatz-
anspruch (2.) zu. Insoweit muf sich die Beklagte allerdings ein erhebliches Mitver-
schulden (3.). zurechnen lassen, so dal} sich lediglich der ausgeurteilte Betrag in
Héhe von 2.669,14 € ergibt (4.). Diese auf die Widerklage hin erfolgte Zug-um-
Zug-Verurteilung des Klagers muld andererseits dazu fuhren, daR sein Begehr auf
uneingeschrénkte Freigabe des Aktiendepots, auf Schadensersatz bezlglich der
von ihm insoweit behaupteten Kursverluste und auf Zahlung eines Guthabenbe-

trages nicht erfolgreich sein kann (5.).

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dall auf dem Konto des Klagers wegen
des doppelten Aktienverkaufs zwei Gutschriften erfolgt sind. Im Zusammen-
hang mit der Durchfiihrung der Reklamationsorder ist dem Beklagten ein Be-
trag von 14.697,88 DM und aufgrund der von ihm via Online erteilten Ver-
kaufsorder ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben worden. Da der
Klager tatsachlich in seinem Aktiendepot nur ein UPDG-Aktienpaket hatte,
hat ér'berglich einer Anzahl von 740 UPDG-Aktien also eine doppelte Gut-
schrift erhalten, so dal} er insoweit gemal § 812 BGB verpflichtet ist, der
Klagerin einen dieser Verkaufserldse zu erstatten. Dies ist auch vom Klager
bereits erstinstanzlich zugestanden worden, der mit Schriftsatz vom 19. Juli
2000 ausdrucklich erklart hat, dal® der Beklagte insoweit ein Betrag von
13.025,82 DM zustehe. In zweiter Instanz hat der Klager darlberhinaus
persdnlich diesen Betrag auch anerkannt und sich der Beklagten gegentber
zu einer entsprechenden Zahlung verpflichtet. Dabei hat der Klager dieéen
Betrag auf der Grundlage des Kurswértes der Reklamationsorder von 9,00 €
errechnet. Der Erstattungsanspruch der Beklagten liegt jedoch mit
13.457,96 DM leicht hoher, da er nicht den Verkaufserlds aus der Rekla-
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mationsorder sondern den Verkaufserlos aus der vom Beklagten am Morgen
des 24. November 1999 gegebenen Online-Order betrifft. Hatten sich die
Parteien doch - was unstreitig ist - im Rahmen der Reklamation des Klagers
auf einen Gutschriftsbetrag auf der Grundlage eines Kurswertes von 9,00 €
geeinigt, woran sich der Klager festhalten lassen muf3. Denn er kann diese
Einigung nicht einseitig dadurch umgehen bzw. abindern, daR er die Rekla-
mationsorder teilweise - ndmlich bezuglich eines Anteils von 740 Aktien - zu
einem von der Vereinbarung abweichenden Kurs abrechnet. Nichts anderes
als eine derartige Abweichung von der Vereinbarung ist aber darin zu sehen,
dald der Klager einen Erstattungsanspruch nicht in Hohe der Online-Order

sondern lediglich anteilig bezuglich der Reklamationsorder zugesteht.

Dies wird sich fur den Klager auch unter dem Gesichtspunkt erschlieBen,
dall er aufgrund der zwischen ihm und der Beklagten getroffenen Einigung
den Verkaufserlds auf der Grundlage eines Kurses von 9,00 € auch dann
behalten und lediglich den Betrag aus der Online-Order zu erstatten héatte,
wenn der im Rahmen der Online-Order erzielte Verkaufskurs niedriger als
9,00 € gelegen hatte.

2. Im Zusammenhang mit dem doppelien Aktienverkauf steht der Beklagten
aber neben diesem Erstattungsanspruch auch ein Schadensersatzanspruch

gegeniber dem Klager zu, der ihr dadurch entstanden ist, dal es nach dem

doppelten Verkaufsgeschaft zu einem Kursanstieg der UPDG-Aktien gekom-
men ist und die Ruckgangigmachung der zweiten Verkaufsorder zu einem
héheren Aktienkurs erfolgte. Dieser Anspruch ergibt sich unter dem Ge-
sichtspunkt der positiven Vertragsverletzung, weil der Kldger den zwischen
ihm und der Beklagten bestehenden Bankverirag verletzt hat. Grundsétzlich
zu Recht weist namlich die Beklagte darauf hin, daR der Kldger nach der zwi-
schen ihm und der Mitarbeiterin der Beklagten getroffenen Vereinbafung
tber die Durchﬁihrung der Reklamationsorder nicht ohne weiteres berechtigt

war, in diesen Vorgang einzugreifen.
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Es ist unstreitig, daR die Beklagte die vom Klager am 23. November 1999
hinsichtlich des gesamten Aktienpaketes gegebene Verkaufsorder unkorrekt
ausgefiihrt hatte, indem sie statt aller 840 Aktien lediglich 100 Aktien ver-
kauft hatte. In derartigen Fallen einer fehlerhaften Orderausfihrung stehen
dem Kunden nun grundsétzlich zwar verschiedene rechtliche Méglichkeiten
einer Vorgehensweise zur Verfiigung; wenn der Kunde sich jedoch - wie
hier - im Rahmen des Reklamationsgesprachs mit dem Kreditinstitut tUber
eine konkrete weitere Vorgehensweise einigt, so ist er nicht berechtigt, von
einer derartigen Vereinbarung einseitig wieder abzuweichen. Nichts anderes
hat der Kiager vorliegend aber getan. Nachdem er aufgrund seines Online-
Zugriffs am Morgen des 24. November zu erkennen glaubte, die Beklagte
habe sich nicht an die Reklamationsvereinbarung gehalten, hat er seinerseits
ohne weitere Rucksprache mit der Beklagten eine Online-Verfugung tiber die
restlichen 740 Aktien getroffen. Dabei ging er selbst davon aus, daB die Be-
klagte der am Vorabend getroffenen Vereinbarung tber die Reklamations-
order noch nicht nachgekommen war. Aus seiner Sicht stellte sich dieser
Vorgang also erneut als ein inkorrektes Orderverhalten der Beklagten dar.
Seiner Ansicht nach hatte die Reklamationsorder namlich insbesondere des-
wegen, weil es sich bei der Beklagten um eine Online-Bank handelt, langst
abgewickelt sein mussen. Andererseits mullte der Klager aber aufgrund des

am Vorabend gefithrten Telefonats mit der Mitarbeiterin der Beklagten davon

ausgehen, daR die Reklamationsorder noch im Raume stand, die nun seiner
Ansicht wieder zu einem weiteren Reklamationsfall geworden war. In dieser
aus seiner Sicht widerspriichlichen Situation war der Klager aber verpflichtet,
erneut bei der Beklagten zu reklamieren, wollte er sich nicht dem Vorwurf
aussetzen, sich von der am Vorabend getroffenen Vereinbarung einseitig zu
I6sen. Grinde, die den Klager héatten berechtigen kénnen, eine solch einsei-
tige Losung bzw. Anderung von der am Abend getroffenen Vereinbafung
vorzunehmen, sind ndmlich weder von ihm selbst vorgetragen noch in ande-

rer Weise ersichtlich.
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In diesem Zusammenhang kann sich der Klager auch nicht mit Erfolg darauf
berufen, dal? es im Rahmen der dieses Aktienpaket betreffenden Orderertei-
lungen bereits vorher zu unkorrekten Abwicklungen auf seiten der Beklagten
gekommen war. Zwar ist es unstreitig, dal die Beklagte eine vom Klager am
17. November 1999 zundchst gegebene Verkaufsorder tiber das Aktienpaket
trotz seiner nachtraglichen rechtzeitigen Stornierung zunichst gleichwonhl
durchgefihrt hatte. GleichermafRen hat dann die Beklagte die vom Klager am
22. November 1999 erteilte Verkaufsorder Uber das gesamte Aktienpaket in-
korrekt ausgefihrt, ir:iem sie von den 840 Aktien lediglich 100 verkauft
hatte. In beiden Reklamationsféllen hat der Klager jedoch unmittelbar Kon-
takt zur Beklagten aufgenommen, um die Art und Weise der Reklamations-
bearbeitung zu besprechen. Diese Vorgdnge kénnen jedoch nicht dazu fiih-
ren, dall der Klager im Falle einer weiteren - berechtigten - Reklamation
ohne Kontaktaufnahme mit der Beklagte nunmehr selbst Hand anlegt, um
quasi im Wege einer Ersatzvornahme den Reklamationsfall selbst zu bear-
beiten. Vielmehr zeigt das eigene Verhalten des Klagers im Rahmen der bei-
den vorangegangenen Reklamationsfalle, dalk er selbst durchaus davon aus-
ging, bei fehlerhaft ausgefithrien Ordern diese zunichst unmittelbar bei der

Beklagten zu rligen.

In diesem Zusammenhang kann der Klager auch nicht darauf verweisen,
durch das blofRe Anklicken des Priifschalters auf der Bildschirmmaske in
ausreichender Weise Vorsorge getroffen zu haben, um die Bearbeitung der
Reklamationsorder zu Uberpriifen. Ersetzi doch dieses Anklicken des Priif-
schalters auf dem Bildschirm gerade nicht eine weitere Kontaktaufnahme
des Kldgers zur Beklagten, mit der er die Nichtdurchfiihrung der Reklama-
tionsorder hatte rligen kénnen. Denn erkennbar handelt es sich bei den Ein-
gabe und Abfragemdglichkeiten der Bildschirmmaske um lediglich automa-
tisierte Verfahrensweisen, die als solche nicht geeignet sind, individuelle
Reklamationsfalle an die Beklagte heranzutragen bzw. den betroffenen Kun-

den Uber Art, Weise und Hintergriinde einer Reklamationsbearbeitung Auf-
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schlut zu geben. Dementsprechend hat der Klager auch durch das An-
klicken des Prufschalters tatséchlich lediglich die - zu jenem Zeitpunkt noch
richtige - Auskunft erhalten, daf sein Depotbestand fur den von ihm beab-
sichtigten Aktienverkauf grundsétzlich ausreichend sei. Konkrete Hinweise
darauf, dafd der Reklamationsauftrag vom Vorabend storniert worden oder
erledigt sei, lieRen sich der "Auskunft" des durch den Prifschalter getffneten

Feldes nicht erzielen.

Alles in allem ist daher mit der Beklagten davon auszugehen, dall der Klager
durch seinen einseitigen Eingriff der Ablauf der Reklamation seine vertragli-
chen Verpflichtungen gegenuber der Beklagten verletzt und sich hierdurch

schadensersatzpflichtig gemacht hat.

3. Die Beklagte muR sich jedoch in diesem Zusammenhang ein erhebliches

doppeltes Mitverschulden zurechnen lassen.

a) So mul sich die Beklagte zum einen vorhalten lassen, dal sie nicht
durch geeignete Mallnahmen Vorsorge getroffen hat, dall es - wie ge-
schehen - Uberhaupt zu einem doppelten Aktienverkauf kommen kann.
Zwar hat die Beklagte dargelegt, dal3 in ihrem Hause aus organisatori-
schen Grunden die Durchfiihrung von Reklamationsauftrégen grundsatz-

lich anders gehandhabt wird, als die Abwicklung der reguliren Kunden-

aufirage. Wahrend sie diese unmittelbar an den jeweils bezeichneten

Borsenplatz weiterleitet, werden jene véllig unabhdngig vom Online-Ver-

fahren (iber die Muttergesellschaft, die Cg zbank, zur Ausfihrung
gebracht. Nun mag es zwar der Beklagten unbenommen sein, fur regu-
lare Auftrage einerseits und Reklamationsorder andererseits ein derarti-
ges "zweigleisiges" Verfahren zu benutzen. Sie ist jedoch ihrerseits dem
Kunden gegeniber verpflichtet, im grétmdglichen Umfange Vorsérge
daflr zu treffen, dafl es durch dieses zweigleisiges Verfahren nicht des-
wegen zu Nachteilen fur die Kunden kommt, weil eine ausreichende Ko-

ordination nicht vorhanden ist. Derartigen Anforderungen ist die Beklagte
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aber - wie der vorliegende Fall deutlich zeigt - gerade nicht gerecht ge-
worden. War es doch dem Klager trotz der von der Beklagten Gbernom-
menen Verpflichtung, die Reklamationsorder auszuftihren, weiterhin
noch moglich tGber den Aktienbestand zu verfigen. Gerade wegen der
oben dargestellten Automatisierung des Online-Verfahrens muR sich ein
Bankkunde in derartigen Fallen n&mlich grundsétzlich darauf verlassen
darfen, dafk die von ihm im automatisierten Verfahren getroffenen Verfu-
gungen nicht nur tatsachlich moglich sind, sondern auch - im Verhéaltnis
zwischen den Parteien - Uberhaupt berechtigterweise vorgenommen
werden kénnen. Dabei ist eine derartige Absicherung zum Schutze des
Kunden durch entsprechende Programmierung der Software auch ohne

weiteres moglich.

Dementsprechend geht der Senat davon aus, dall es der Beklagien
ohne weiteres moglich gewesen ware, bei einer entsprechenden Pro-
grammierung ihrer Online-Software sicherzustellen, dall dem Kléger eine
Verfligungsmoglichkeit Gber das Aktienpaket via Online bereits am dem
Zeitpunkt der Reklarmationsorder vom Abend des 23. November 1999
nicht mehr moglich gewesen wére. Unabhéngig von der Frage, wann
und auf welchem Wege die Reklamationsorder dann ausgefihrt wiirde,
hatte sich auf eine solche Weise ein Doppelverkauf der Aktien

vermeiden lassen.

Diese von der Beklagten zu vertreiende mangelnde Koordinierung wertet
der Senat als ein so erhebliches Mitverschulden, dal sich die Beklagte

insoweit eine Quote von 50 % zurechnen lassen mugR.

Dartiber hinaus tragt die Beklagte aber auch ein erhebliches Mitver-
schulden an der entstandenen Héhe des Schadens, weil sie nach dem
Doppelverkauf der Aktien gut zwei Wochen zugewartet hat, bevor es
zum Ausgleich des Depotbestandes zum Ruckkauf von 740 Aktien ge-

kommen ist. Zwar ist es richtig, dal davon ausgegangen werden muf,
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daf’ auch der Klager selbst bereits relativ frih den Doppelverkauf be-
merkt hat. Aus dem von der Beklagten vorgelegten Online-Protokoll des
kldgerischen Depotkontos ist ersichtlich, dal der Kldger bereits am
Abend des 24. November 1999 sein Orderbuch eingesehen hat, aus
dem der doppelte Aktienverkauf ersichtlich war. Auch hat der Klager am
29. November 1999 von'seinem Tagesgeldkonto {lber einen Betrag in
der Grofenordnung des zweiten Verkaufsgeschafts verfugt. Auch dies
spricht dafiir, dal ihm der doppelte Aktienverkauf durchaus bekannt war,
da er anderenfalls durch diese Verfigung sein Tagesgeldkonio mit
einem Betrag von deutlich Gber 10.000,00 DM in das Soll geflihrt hatte.

Diese beim Klager zu unterstellende Kenntnis kann jedoch nicht dazu
fihren, dal® die Beklagte es mehr oder weniger dem Zufall (iberlassen
hat, zu welchem Zeitpunkt ihr der Doppelverkauf auffiel. Insoweit héatte
sie organisatorische Vorkehrungen treffen missen und kénnen, um die
negativen Konsequenzen von Fehlbuchungen, fur die sie wenigstens

mitverantwortlich ist, méglichst gering zu halten.

Gerade die von der Beklagien dem Klager entgegengehaltene Tatsache,
dall aufgrund des Doppelverkaufs fur das Depotkonto des Klagers
hinsichtlich des UPDG-Aktienpakets ein negativer Aktienbestand deutlich

erkennbar war und dies - worauf der Klager zu Recht hinweist - einen

ungewshnlichen Ausnahmefall darstellt, hatte auch zur Erkenntnis der
Beklagten fUhren missen, dall eine doppelte Ausfihrung des
Verkaufsauftrages vorliegt. Auch hinsichtlich eines derartigen negativen
Depotbestandes lassen sich ohne weiteres softwaremaRige Kontroll-
mechanismen einrichten, welche ein schnelles Erkennen eines nega-
tiven Depotbestandes auch flr die Beklagte sicherstellt. Jedenfalls muB
aber ein Zeitraum von insgesamt Uber 3 Wochen, den die Beklagte
verstreichen lieR, um einen Riickkauf der Aktien vorzunehmen, als
deutlich zu lang erscheinen. Der Senat geht davon aus, daR insoweit

allenfalls ein Zeitraum von einer Woche angenommen werden darf.
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Aus der von der Beklagten vorgelegten Tabelle Uber den Kursverlauf der
UPDG-Aktien, deren Kursangaben mit denen im nachgereichten
Schriftsatz des Klagers vom 7.Mai2002 durchausiibereinstimmen,
ergibt sich, dal® der Aktienkurs nach einer Woche, also am
1./2. Dezember 1999 zwischen 17,50 € und 19,80 € schwankte. GemaR
§ 287 ZPO geht der Senat daher hinsichtlich des Riickkaufs der Aktien
von einem als berechtigt anzunehmenden Mittelwertkurs von 18,63 €
aus, einem Kurs der auch den Mittelkurs zwischen dem rlckab-
zuwickelnden Verkaufsgeschaft von 9,35 € und dem von der Beklagten
tatsdchlich durchgefuhrten Ruckkaufsgeschaft von 27,90 € darstellt.

4. Danach berechnet sich die der Beklagten - noch - zustehende Restforderung

in folgender Weise:

Grundlage der Berechnung mufl der Tag des Riickkaufs der Aktien, der
16. Dezember 1999 sein, weil der weitere Kontoverlauf weitgehend dadurch
bestimmt ist, dal’ die Beklagte wegen des durch den Riickkauf entstandenen
erheblichen Sollsaldos auf dem Konto des Klagers weitere Sollzinsen ver-
bucht hat, die nicht bzw. nicht in der gebuchten Héhe entstanden waren,
wenn die Beklagte einen friiheren Ruckkauf der Aktien veranlalt hatte. Unter

diesem Gesichtspunkt konnte auch im Ubrigen die — teilweise - Verurteilung

des Klagers nicht unter Berlicksichtigung des von der Beklagten bzgl. der
Widerklage gestellten Hauptantrages, sondern lediglich im Rahmen des
Hilfsantrages erfolgen; héatten sich durch die Einbeziehung zusatzlicher
Solizinsen und Gebuhren fir die Zeit bis Anfang Februar 2002 doch
erhebliche Unsicherheiten und mégliche Ungenauigkeiten im Hinblick auf die

eigentlich zu berechnende Hauptforderung ergeben.
Ausweislich der Finanzreporte Nr. 6 und 7 wies das Ta-

gesgeldkonto Anfang Dezember 1999 einen Bestand auf
von 4,76 DM.
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Am 10. und 16. Dezember 1999 kam es dann zu weiteren

Gutschriften aus Wertpapiergeschéften, die mit dem vor-

liegenden Rechtsstreit nicht im Zusammenhang stehen in

Héhe von : 834,25 DM
sowie _ 4.416,58 DM.
Weiterhin einzustellen sind die Kosten

fur den Rickkauf der Aktien. Hier ergibt

sich bei einem Kurswert von 18,63 €

ein Gesamtbetrag von 13.786,20 €

bzw. 26.963,46 DM.
Hinzuzurechnen sind wie auch bei den

anderen Aktienverkaufen Spesen 3,91 DM
Courtagen 0,08 % von 21,57 DM
Provision (0,3 %) von 80,89 DM
insgesamt also ein Betrag von - 27.069,83 DM.

Bei einer derartigen Durchfiihrung des
Geschafts hatte der Saldo des
kldgerischen Kontos also betragen - 21.814,24 DM.
Der von der Beklagten im Wege der

Widerklage geltend gemachte Sollsaldo

betrug bei Rechtshangigkeit der Wider-
klage - 37.112,17 DM.
Demgegeniiber betrug der Sollsaldo
am Tage des Aktienrickkaufs am
16. Dezember 1999 (ohne Berilicksich-
tigung der am 30. Dezember 1999 ge-
buchten Verzugszinsen) - 35.281,84 DM.

Somit ist davon auszugehen, daR der

gesamte Differenzbetrag von -1.830,33 DM
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auf die von der Beklagten in der nach-

folgenden Zeit bis zur Erhebung der

Widerklage gebuchten Sollzinsen und

Geblhren zuriickzufihren ist. Ange-

sichts der Tatsache, dall unter Zugrun-

delegung eines Ankaufskurses fir den

Aktienrickkauf wvon lediglich 18,63 €

aber nur ein Sollsaldo  von

21.814,24 DM entstanden wére, sind

auch die gebuchten Sollzinsen und Ge-

bihren nur mit einem verhaltnismagi-

gen Anteil zu berlcksichtigen, der dem

Verhéltnis des Ende 1999 tats&chlich »

gebuchten Sollsaldos zu dem bei recht-

zeitigem Aktienkauf entstandenen Soll-

saldo entspricht, also einem Verhéltnis

von 2/3. Dementsprechend sind zu -
l.asten des Klagers weitere 1.220,22 DM
zu beriicksichtigen, so dal} sich zugun-

sten der Beklagten ein Betrag von ins-

gesamt - 23.034,46 DM
errechnet.

Zur Berechnung des Schadensersatz-
anspruchs ist hiervon zunachst der der
Beklagten ohnehin zustehende Erstat-

tungsanspruch aus dem zweiten Ak-

tienverkauf in Héhe von 13.457,96 DM
abzusetzen, so dal sich ein rechne- |
rischer Schaden von ~ 9.576,50 DM
ergibt.
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Aufgrund des halftigen Mitverschuldens
der Beklagten im Hinblick auf das Zu-
standekommen des zweiten Verkaufs-
geschafts hat der Klager hiervon ledig-
lich einen Betrag von 4.788,25 DM
zu tragen. Dieser Betrag steht der Be-
klagten als Schadensersatzanspruch
zu. Aullerdem mull der Beklagte der

Klagerin den Kaufpreis aus dem zwei-

ten Verkaufsgeschaft mit 13.457,96 DM
erstatten, so daf} sich eine Gesamifor-
derung der Beklagten von 18.246,21 DM

ergibt. Mit ihrem Berufungsantrag geht
die Beklagte jedoch davon aus, dal} der
Klager entsprechend seinem Aner-
kenntnis ihr wegen des doppelten Ak-
tienverkaufs einen Erstattungsbetrag
von 13.025,82 DV

freiwillig zahlt, so dall sich zugunsten

der Beklagten ein Restbetrag von nur

noch 5.220,39 DM
oder 2.669.14 €
ergibt.

Dabei liegt dieser Betrag zwar unter dem vom Landgericht ausgeurteilten
Betrag von 7.706,34 DM. Abgesehen davon, dal die Héhe des landgericht-
lich ausgeurteilten Betrages rechnerisch nicht nachvollziehbar ist, handelt es
sich bei diesem Betrag aber ohnehin um Gelder, die der Beklagten als Er-
stattungsanspruch aus dem doppelten Aktienverkauf zustehen sollen, und
die von der Beklagten in zweiter Instanz auch gar nicht mehr geltend
gemacht werden, da sie in dem vom Klager anerkannten und freiwillig zur

Zahlung angekiindigten Betrag von 13.025,82 DM enthalten sind.
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Geht man davon aus, dafl der Beklagten grundsatzliich ein Betrag von
insgesamt 18.246,21 DM zustand rechtfertigt sich auch - im Gegensatz zur
Annahme des Landgerichts - das von der Beklagten bei Kontenkiindigung
geltend gemachte Zurlickbehaliungsrecht an den im Aktiendepot noch
verwahrten weiteren Wertpapieren, die der Klager in seiner Klage mit einem
Wert von 26.440,47 DM angegeben hat. Dementsprechend ist die Beklagte
auch nicht verpflichtet, fur die Zeit der Geliendmachung des Zu-
rickbehaltungsrechts mdoglicherweise entstandene Kursverluste dieser
Wertpapiere einzustehen. Der entsprechende Feststellungsantrag des Kla-

gers war.daher insgesamt zuriickzuweisen.

SchlieRlich hat der Kléger zwar zu Recht darauf hingewiesen, daR das Land-
gericht den Zahlungsantrag hinsichtlich eines Betrages von 4.538,91 DM
Ubergangen hat, den er auch mit der AnschluRberufung weiterhin verfolg.
Der Klager hat insoweit nunmehr dargetan, daf es sich hierbei um Verkaufs-
erlése von 10 CMGI-Aktien fir 4.416,58 DM und von Telekom-Aktien far
122,33 DM handelt. Zu Recht hat die Beklagte aber ihrerseits darauf hinge-
wiesen, dal diese beiden Aktienverkdufe im Saldo des Tagesgeldkontos,
dessen Ausgleichung mit der Widerklage begehrt wird, bereits enthalten sind
und daher nicht noch zusatzlich als Zahlbetrag zu Gunsten des Kligers

berticksichtigt werden durfen.

Alles in allem konnte die Klage daher keinen und die Widerklage lediglich
teilweisen Erfolg haben. Die zugesprochenen Zinsen ergeben sich unter

Verzugsgesichtspunkten.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 97 ZPO. Die Enischeidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Von einer Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO hat der Senat im
Ubrigen abgesehen, da die Sache weder grundsatzliche Bedeutung hat noch
zur Rechtsfortbildung oder Vereinheitlichung der Rechtsprechung einer

revisionsgerichtliche i Entscheidung zugefuhrt werden muf.
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6 O 197/00 LG ltzehoe

Verkindet am: 23. Mai 2002
J ustizamtsinspektor
e

als Urkundsbeamter

der Geschéftsstelle

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil

im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

'‘Bank AG, vertreten durch den Vorstand

Beklagten, Widerklagerin, Berufungsklagerin
und Anschluf3berufungsbeklagten,

Rechtsanwalt

- Prozelibevollmachtigte:

gegen

Klager, Widerbeklagten, Berufungsbeklagten

und AnschlulBberufungsklager,
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hat der 5. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in

Schleswig auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002 durch den Vorsit-

zenden Richter am Oberlandesgericht /sowie die Richter am Oberlandes-

.und s far Rech{ erkannt;

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. September 2000 ver-
kiindete Urteil des Einzelrichters der 6. Zivilkammer des Landgerichts
ltzehoe (Az.: 6 O 197/00) in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses

vom 1. November 2000 geandert und insgesamt - wie folgt - neu gefalit:

Auf die Widerklage hin wird der Klager verurteilt, an die Beklagte tber
anerkannte 6.660,00€ (13.025,82 DM) hinaus weitere 2.669,14 €
(56.220,39 DM) nebst 4 % Zinsen auf 9.329,14 € (18.246,21 DM) seit
dem 12. Juli 2000 zu zahlen Zug um Zug gegen Ubertragung des fiir den
Klager bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. 8800 nebst den

darin befindlichen Aktien

18 Stick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stiick BANK . INDONEASIA TBK RP 500
35 Stiick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stuck UNIFIED EN.SYS. GDR S/100

192 Stuick CHINA MOBILE (HK) HD-,10

30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001

28 Stuck STARMEDIA NETWORK DL-,001.

auf ein vom Klager zu benennendes Depotkonto bei der D
Bank.

Die Klage und die weitergehende Widerklage werden abgewiesen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Die Anschlulberufung und die weitergehende Berufung werden zurlick-

gewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz tragen der Klager 59,6 % und die Be-
klagte 40,4 %. Von den Kosten der zweiten Instanz werden dem Kl&ger
37,8 % und der Beklagten 62,2 %. auferlegt.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Klager kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von
7.600,00 €, die Beklagte die Vollstreckung wegen der Kosten durch Si-
cherheitsleistung in Hohe von 4.600,00 € abwenden, sofern nicht die je-
weils andere Seite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Héhe lei-

stet.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Haftung fur den doppelten Verkauf derselben Aktien.

o anséssige Direktbank. Bei ihr unterhalt der Kla-

Die Beklagte ist eine in Q)
ger fur den Aktienhandel ein Depotkonto mit verbundenem Tagesgeldkonto. Uber
diese Konten wickelte er in der Vergangenheit via Internet oder Telefon seine
Wertpapiergeschéfte ab. Ende November 1999 befanden sich in dem Wertpapier-
depot u. a. 840 Stick Aktien der UPGRADE INTERNATIONAL CORP. (UPGD-
Aktien). Am 22. November 1999 erteilte er nach BoérsenschluR einen Verkaufsauf-
trag (bestens) fur alle 840 Aktien. Aufgrund eines Versehens der Beklagten erfolg-
te dann am néchsten Tage jedoch lediglich ein Verkauf von 100 UPGD-Aktien bei
einem Kurswert von 9,00 €, wovon der Klager auch Kenntnis érhielt. Er wandte
sich darauf noch am Abend desselben Tages gegen 20.43 Uhr telefonisch an eine

Mitarbeiterin der Beklagten, die ihm zusicherte, es wiirden alle 840 UPGD-Aktien
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verkauft und seinem Konto ein Kurswert von 900,00 € gutgeschrieben. Als der
Kldger am nachsten Morgen, dem 24. November 1999, um 8.14 Uhr via Internet
Einsicht in sein Wertpapierkonto nahm, stellte er fest, dal dort nach wie vor ein
Bestand von 740 UPGD-Aktien angefiihrt war. Daraufhin gab er unmittelbar per
Online einen Verkauf dieser Aktien in Auftrag, nachdem er zunachst in der Online-
Maske des Orderformulars auf dem Bildschirm den sog. Priifschalter angeklickt
hatte und daraufhin die Meldung erschienen war, daf3 der Depotbestand fir den
beabsichtigten Verkauf ausreichend sei. In der folgenden Stunde fuhrte dann die
Beklagte sowohl die aufgrund des zwischen den Parteien am Vorabend gefiihrten
Reklamationsgesprachs zugesicherte Verkaufsorder tber 840 UPGD-Aktien mit
einem Kurswert von 9,00 € (8.27 Uhr) als auch die zuvor vom Kléger Online ge-
gebene Verkaufsorder tber 740 UPGD-Aktien bei einem Kurswert von 9,35 €
(9.12 Uhr) aus. Beide Verkaufsgeschafte wurden auf dem Depotkonto ebenso ge-
bucht wie auf dem Tagesgeldkonto, auf welchem dem Klager fiir den ersten Ak-
tienverkauf mit Wertstellung vom 25. November 1999 ein Betrag von
14.697,88 DM und mit Wertstellung vom 26. November 1999 fir den zweiten Ver-
kauf ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben wurde. Am 29. November 1999
verfugte der Klager seinerseits vom Tagesgeldkonto Uber einen Betrag von
13.517,91 DM.

Anfang Dezember 1999 wurden dann noch einige kleinere Wertpaplergeschaﬁe
iber das Konto des Klagers abgewickelt. Auch erhielt der Kl&ger den als "Finanz-
report bezeichneten Kontoauszug Nr. 6 vom 7. Dezember 1999, in dem der Be-
stand der UPGD-Aktien mit minus 740 angegeben war und einem damaligen
Kurswert von insgesamt minus 36.617,05 DM. Da in der Folgezeit im Hause der
Beklagten der Doppelverkauf der UPGD auffiel, wurde von dort am 16. Dezember
1999 ein Deckungskauf von 740 derartiger Aktien durchgeftihrt, um das insoweit
im Soll stehende Depot des Klagers auszugleichen. Zum Zeitpunkt des Deckungs-
kaufs betrug der Kurswert 27,50 €, so daR die Beklagte das Tagesgeldkonto des
Klagers mit insgesamt 40.537,45 DM belastéte. Dies fihrte dazu, dafl das Tages-
geldkonto des Ki&gers mit tiber 35.000,00 DM ins Soll geriet, welchen Betrag aus-
zugleichen die Beklagte den Klager aufforderte.
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Der Klager widersprach jedoch der Belastungsbuchung und verweigerte eine Auf-
fullung des Kontos, worauthin die Beklagte mit Schreiben vom 3. Februar 2000 die
Bankverbindung kiindigte und den Klager aufforderte, den noch offenen Restbe-
trag nebst Zinsen und Gebuhren bis zum 2. Marz 2000 an sie zu zahlen. Gleich-
zeitig sperrte die Beklagte dem Klager den Online-Zugriff auf das Konto und
machte ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Wertpapieren geltend.
Sie erklarte sich dann im weiteren Verlauf der vorgerichtlichen Auseinanderset-
zung aber bereit, vorn Klager jederzeit Verkaufsorder fur die im Depot befindlichen

Papiere vorzunehmen.

Mit dem vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Kl&ger nun die Freigabe seiner im
Depot verwahrten Aktién, die Auszahlung eines von ihm behaupteten restlichen
Tagesgeldguthabens sowie die Feststellung, daR die Beklagte verpflichtet ist, ihm
die eingetretenen Kursverluste der noch im Wertpapierdepot befindlichen Aktien
zu ersetzen. Demgegentber verlangt die Beklagte mit ihrer Widerklage den Aus-

gleich des auf dem Tagesgeldkonto bestehenden Negativsaldos.

Der Klager hat vorgetragen,

zwar sei es richtig, dald er nicht beide aus den doppelten Aktienverkdufen erziel-
ten Verkaufserldse behalten kénne. Fir die durch den doppelten Aktienverkauf
eingetretenen Verluste auf seinem Konto sei aber nicht er verantwortlich. Vielmehr
seien diese ausschlieBlich von der Beklagten zu vertreten. Bereits unmittelbar vor
den hier streitigen Geschéften habe er bei der Beklagten verschiedene Reklama-
tionen wegen mangelhafter Orderausfilhrungen anbringen missen. Deswegen sei
er am Morgen des 24. November 1999, als ihm in seinem Wertpapierdepot noch
ein Bestand von 740 UPDG-Aktien angezeigt worden sei, davon ausgegangen,
auch im Rahmen der Bearbeitung seiner am Vorabend gegentiber der Beklagten
angebrachten Reklamation sei es wiederum zu Schwierigkeiten bzw. Fehlern ge-
kommen. Deswegen hébe er Online den Verkauf der Aktien verfligt. Hierzu sei er

auch berechtigt gewesen, da ihm vor der Online erteilten Verkaufsorder auf seine
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entsprechende Abfrage hin durch das Programm ausdriicklich bestétigt worden
sei, dafd sich die 740 UPDG-Aktien (noch) im Depot befanden.

Im {brigen seien ihm die Verluste aber auch deswegen nicht anzulasten, weil die
Beklagte mit dem Deckungskauf Uber zwei Wochen gewartet habe, wihrend wel-
cher Zeit der Aktienkurs der UPDG-Aktien drastisch gestiegen sei. Hatte die Be-
klagte unmittelbar nach dem doppelten Verkaufsgeschaft einen Deckungskauf
durchgefiihrt, sei es nicht oder héchstens zu geringen Verlusten gekommen. Die
Beklagte Uibe daher ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Aktien zu

Unrecht aus und miisse ihm diese freigeben.

Da er wegen der unrechtméfiigen Geltendmachung des Pfandrechts und der On-
line-Sperrung seines Kontos liber diese noch im Depot befindlichen Aktien nicht
mehr habe verfligen kdnnen, sei die Beklagte zudem verpflichtet, die bei diesen
Aktien fur den Zeitraum der Auslibung des Pfandrechts geltend gemachten Kurs-

verluste auszugleichen.

Schliefilich stlinden ihm aus weiteren, von der Beklagten noch abgewickelten Ver-

kaufsgeschaften restliche Verkaufserldse in Hohe von rund 4.539,00 DM zu.
Der Klager hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, nachfolgende bezeichnete Aktien auf ein

vom Kldger zu benennendes Depotkonto bei der Déiiiiiiiéis zu Ubertra-

gen:

18 Stlick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stick BANK |. INDONEASIA TBK RP 500
35 Stlick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stick UNIFIED EN.SYS. GDR $/100

192 Stick CHINA MOBILE (HK) HD-,10
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30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001
28 Stlick STARMEDIA NETWORK DL-,001.

ferner festzustellen, dal} die Beklagte verpflichiet sei, eventuelle Kurs-
verluste an den Aktien geman Ziffer 1 mit Ausnahme der Aktien-Bank 1.
Indonesia seit dem 3. Marz 2000 gegenuber dem Kléger zu ersetzen,

ferner die Beklagte zu verurteilen, an den Klager 4.538,91 DM nebst 4 %

Zinsen seit dem 16. Februar 2000 zu zahlen.
Die Beklagte hat den Antrag gestelit,
die Klage abzuweisen,
sowie widerklagend den Klager zu verurteilen, an sie 37.112,17 DM

nebst 4 % Zinsen seit Rechtshéngigkeit zu zahlen Zug um Zug gegen

Freigabe des bei der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-

4248800, nebst der darin befindlichen im Klagantrag aufgefuhrten
Werte.

Demgegeniber hat der Klager beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen,

der Klager musse fir den entstandenen Schaden haften. Nachdem er am Abend
des 23. November 1999 seine Reklamation angebracht habe und ihm von ihrer,
der Beklagten, Mitarbeiterin die Durchfihrung des Reklamationsauftrages versi-
chert worden sei, habe er ihr, der Beklagten, auch zunachst diese Durchfiihrung
Uberlassen missen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe4 der
Klager nicht erwarten dirfen, dafl der zugesagte Aktienverkauf noch unmittelbar
am Abend der Reklamation oder in der darauffolgenden Nacht habe durchgefiihrt

werden kénnen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe der
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eigentliche Aktienverkauf selbst an der Borse stattfinden mussen, die erst wieder
am nachsten Morgen Geschéfiszeiten gehabt habe. Kurz nach Offnung der Bérse
sei dann der Reklamationsauftrag um 8.27 Uhr auch durchgefuhrt worden. Im
tbrigen wisse der Klager aufgrund der ordnungsgemaRen Abwicklung der voran-
gegangenen Reklamationsaufirége, daB bei derartigen, von ihr - der Beklagten -
anerkannten Reklamationen eine ordnungsgemaRe Geschaftsabwicklung
stattfinde. Auch habe der Klager selbst durch Einblick in sein Online-Konto von
dem Doppelverkauf der Aktien Kenntnis erhalten; spatestens durch Ubersendung

des Finanzreports vom 7. Dezember 1999 sei ihm dies bekannt gewesen.

Schliellich habe der Klager tber die anderen noch im Depot befindlichen Aktien
gar nicht verfgen wollen. Verflgungen hatte er durchaus treffen kénnen, wie ihm

ausdrlcklich durch Schreiben vom 16. Marz 2000 mitgeteilt worden sei.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen, der Widerklage nur zu einem ge-
ringen Teil stattgegeben, in dem es die Beklagte zur Freigabe des Aktiendepots
Zug um Zug gegen Zahlung von 7.706,34 DM verurteilt und die Feststellung ge-
troffen hat, die Beklagte sei auch zum Ausgleich der Kursverluste der noch im Ak-
tiendepot befindlichen Aktien verpflichtet. Dabei hat das Landgericht die Zug-um-
Zug-Zahlungsverpflichtung des Kl&gers damit begriindet, daR dieser aufgrund des
Aktiendoppelverkaufes auch eine zusatzliche Gutschrift erhalten habe. Weitere
Anspriche stinden der Beklagten aber nicht zu, so daB die Ausiibung des Pfand-
rechts letztlich unberechtigt gewesen sei. DaRk es zu dem doppelten Aktienverkauf
gekommen sei, habe allein die Beklagte zu vertreten, die gerade als Online-Bank
die berechtigte Reklamation des Klagers habe unmittelbar umsetzen mussen.
Auch sei sie verpflichtet, ihre Software so zu gestalten, daRk es zu einem solchen
Doppelverkauf nicht kommen kénne. Auch daraus, daB der Klager dann in der
folgenden Zeit den doppelten Verkauf der Aktien festgestellt und tber einen
Betrag in der GréRenordnung eines dieser Verkaufe verfugt habe, kdnne die- Be-
klagte nichts zu ihren Gunsten herleiten. Denn spatestens im Rahmen der Ab-
rechnung der Wertpapiergeschéfte, bei der ein negativer Depotbestand erkennbar

geworden sei, sei die Beklagte verpflichtet gewesen, die notwendigen MaRnah-
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men einzuleiten. Schlielllich misse die Beklagte auch fir die Verluste aufkom-
men, die an den im Depot befindlichan Aktien entstanden seien, da sie diese zu
Unrecht zurtickgehalten habe. Der Kléger musse sich insoweit allerdings ein Mit-
verschulden anrechnen lassen, da er spatestens ab dem 14. Marz - wenn auch

nicht via Internet - einen Verkauf dieser Aktien habe durchfithren kénnen.
Auf das angefochtene Urteil wird im Ubrigen insgesamt verwiesen.

Gegen dieses Urteil wenden sich beide Parteien mit ihrer Berufung bzw. An-
schlufRberufung, wobei der Kldger persénlich im Termin vor dem Senat im Hinblick
darauf, dal ihm wegen des doppelten Akiienverkaufes der Verkaufserlés aus dem
zweiten Aktienverkauf nicht zustehe, einen Betrag von 13.025,82 DM anerkannt
hat.

Die Beklagte geht nach wie vor davon aus, dalk der Klager zu Unrecht in das von
ihm eingeleitete Reklamationsverfahren eingegriffen habe. Zwar habe es ihm frei-
gestanden, einen zweiten Verkauf der Aktien selbst Online in Auftrag zu geben. In
diesem Falle hétte er aber zunachst seinen Reklamationsauftrag vom Vorabend
zurlickziehen mussen. Der durch den vom Klager veranlalite negative Aktienbe-
stand habe ausgeglichen werden missen, so daB sie, die Beklagte, auch zum
Deckungskauf berechtigt gewesen sei und der Kldger den hierdurch entstandenen

Minussaldo auf seinem Konto ausgleichen misse.

Die Beklagte hat den von ihr verlangten Zahlbetrag einerseits unter Hinweis auf
das vom Klager personlich im Termin abgegebenen Anerkenntnis um
13.025,82 DM reduziert. Andererseits hat sie die Widerklage um den Betrag
erweitert, um den der Sollsaldo auf dem Konto des Klagers ab Rechtshangigkeit
der Widerklage bis Anfang Februar 2002 angestiegen ist (8.941,66 DM).
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Dementsprechend stellt sie den Antrag,

das angefochtene Urteil zu &ndern, die Klage vollstandig abzuweisen
und den Klager auf die Widerklage hin zur Zahlung von 16.886,85 €
(34.086,35 DM) Uber . vom Beklagten anerkannte 6.660,00 €
(13.025,82 DM) ohne Zinsen Zug um Zug gegen Ubertragung des bei
#3800, neben

den darin befindlichen, im Klagantrag aufgefiihrten Aktien auf ein vom
'0' _—

der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. &5

Klager zu benennendes Depotkonto bei der " % Bank zu

verurteilen.
hilfsweise,

ihn zur Zahlung von 12.315,16 € (24.086,35 DM) (iber den anerkannten
Betrag hinaus nebst 4 % Zinsen seit dem 12. Juli 2000 auf 18.975,14 €
(37.112,17 DM) nebst Zug-um-Zug-Leistung zu verurteilen.

Insoweit stellt der Klager den Antrag,
die Berufung zurlickzuweisen.

Er halt die Berufung der Beklagten wegen einer unzureichenden Berufungsbe-
grindung fur unzulassig. Er sieht unter Vertiefung und Ergénzung seines erstin-
stanzlichen Vorbringens die Verantwortlichkeit fir den Doppelverkauf der Aktien
bei der Beklagten. Auch habe es sich tatséchlich gar nicht um einen doppelten
Aktienverkauf bzw. "Leerverkauf' gehandelt, sondern lediglich um reine Bu-
chungsvorgénge. Zu boérsentechnischen Leerverkiufen sei die Beklagte namlich
gar nicht berechtigt gewesen. Wenigstens aber sei die Beklagte insgesamt fuf die
fehlerhafte Organisation ihres Betriebes verantwortlich, da sie habe sicherstellen

mussen, dal® es zu einem doppelten Aktienverkauf gar nicht habe kommen kén-
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nen. Schiielich werde bestritten, dal} die Beklagte den von ihr behaupteten

Deckungskauf tatsachlich vorgenommen habe.
Der Klager rugt, daB® das Landgericht seinen Zahlungsantrag hinsichtlich des von
ihm behaupteten Guthabens auf dem Tagesgeldkonto tibergangen habe und be-
antragt daher im Wege der Anschlu3berufung,
das angefochtene Urteil zu @ndern und die Beklagie weiter zu verurtei-
len, an ihn 2.320,71 € (4.538,91 DM) nebst 4 % Zinsen seit dem
16. Februar 2000 zu zahlen.
Insoweit stellt die Beklagte den Antrag,
die AnschluBberuiung des Klagers zurlickzuweisen.
Bezlglich des weiteren Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten

Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der miindlichen Verhandlun-

gen insgesamt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Berufung wie Anschlufberufung sind zulassig. Soweit der Klager die Zulassigkeit
der Berufung der Beklagten rtigt, kann er damit nicht durchdringen. An den gemab
§ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO a. F. notwendigen formellen Voraussetzungen fiir eine
Ordnungsgemafheit der Berufungsbegriindung fehlt es nicht. Die Berufungsbe-
grindung der Beklagten beschrankt sich keineswegs auf bloRe Formelhaftigkeit
sondern [4Rt die Zielrichtung der Berufung und die von der Beklagten hinsichtlich

des angefochtenen Urteils gertigten Punkte vollig ausreichend erkennen.
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Wéhrend die Berufung der Beklagten auch teilweisen Erfolg hat, muR die An-
schluBberufung des Klégers erfolglos bleiben. Ausgehend von einem Bereiche-
rungsanspruch (1.) steht der Beklagten gegen den Klager namlich in Zusarnmen-
hang mit dem durchgefiihrten Doppelverkauf der Aktien auch ein Schadensersatz-
anspruch (2.) zu. Insoweit muf sich die Beklagte allerdings ein erhebliches Mitver-
schulden (3.). zurechnen lassen, so dal} sich lediglich der ausgeurteilte Betrag in
Héhe von 2.669,14 € ergibt (4.). Diese auf die Widerklage hin erfolgte Zug-um-
Zug-Verurteilung des Klagers muld andererseits dazu fuhren, daR sein Begehr auf
uneingeschrénkte Freigabe des Aktiendepots, auf Schadensersatz bezlglich der
von ihm insoweit behaupteten Kursverluste und auf Zahlung eines Guthabenbe-

trages nicht erfolgreich sein kann (5.).

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dall auf dem Konto des Klagers wegen
des doppelten Aktienverkaufs zwei Gutschriften erfolgt sind. Im Zusammen-
hang mit der Durchfiihrung der Reklamationsorder ist dem Beklagten ein Be-
trag von 14.697,88 DM und aufgrund der von ihm via Online erteilten Ver-
kaufsorder ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben worden. Da der
Klager tatsachlich in seinem Aktiendepot nur ein UPDG-Aktienpaket hatte,
hat ér'berglich einer Anzahl von 740 UPDG-Aktien also eine doppelte Gut-
schrift erhalten, so dal} er insoweit gemal § 812 BGB verpflichtet ist, der
Klagerin einen dieser Verkaufserldse zu erstatten. Dies ist auch vom Klager
bereits erstinstanzlich zugestanden worden, der mit Schriftsatz vom 19. Juli
2000 ausdrucklich erklart hat, dal® der Beklagte insoweit ein Betrag von
13.025,82 DM zustehe. In zweiter Instanz hat der Klager darlberhinaus
persdnlich diesen Betrag auch anerkannt und sich der Beklagten gegentber
zu einer entsprechenden Zahlung verpflichtet. Dabei hat der Klager dieéen
Betrag auf der Grundlage des Kurswértes der Reklamationsorder von 9,00 €
errechnet. Der Erstattungsanspruch der Beklagten liegt jedoch mit
13.457,96 DM leicht hoher, da er nicht den Verkaufserlds aus der Rekla-
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mationsorder sondern den Verkaufserlos aus der vom Beklagten am Morgen
des 24. November 1999 gegebenen Online-Order betrifft. Hatten sich die
Parteien doch - was unstreitig ist - im Rahmen der Reklamation des Klagers
auf einen Gutschriftsbetrag auf der Grundlage eines Kurswertes von 9,00 €
geeinigt, woran sich der Klager festhalten lassen muf3. Denn er kann diese
Einigung nicht einseitig dadurch umgehen bzw. abindern, daR er die Rekla-
mationsorder teilweise - ndmlich bezuglich eines Anteils von 740 Aktien - zu
einem von der Vereinbarung abweichenden Kurs abrechnet. Nichts anderes
als eine derartige Abweichung von der Vereinbarung ist aber darin zu sehen,
dald der Klager einen Erstattungsanspruch nicht in Hohe der Online-Order

sondern lediglich anteilig bezuglich der Reklamationsorder zugesteht.

Dies wird sich fur den Klager auch unter dem Gesichtspunkt erschlieBen,
dall er aufgrund der zwischen ihm und der Beklagten getroffenen Einigung
den Verkaufserlds auf der Grundlage eines Kurses von 9,00 € auch dann
behalten und lediglich den Betrag aus der Online-Order zu erstatten héatte,
wenn der im Rahmen der Online-Order erzielte Verkaufskurs niedriger als
9,00 € gelegen hatte.

2. Im Zusammenhang mit dem doppelien Aktienverkauf steht der Beklagten
aber neben diesem Erstattungsanspruch auch ein Schadensersatzanspruch

gegeniber dem Klager zu, der ihr dadurch entstanden ist, dal es nach dem

doppelten Verkaufsgeschaft zu einem Kursanstieg der UPDG-Aktien gekom-
men ist und die Ruckgangigmachung der zweiten Verkaufsorder zu einem
héheren Aktienkurs erfolgte. Dieser Anspruch ergibt sich unter dem Ge-
sichtspunkt der positiven Vertragsverletzung, weil der Kldger den zwischen
ihm und der Beklagten bestehenden Bankverirag verletzt hat. Grundsétzlich
zu Recht weist namlich die Beklagte darauf hin, daR der Kldger nach der zwi-
schen ihm und der Mitarbeiterin der Beklagten getroffenen Vereinbafung
tber die Durchﬁihrung der Reklamationsorder nicht ohne weiteres berechtigt

war, in diesen Vorgang einzugreifen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infotm&tionsrecht - http://www.jurpc.de

Es ist unstreitig, daR die Beklagte die vom Klager am 23. November 1999
hinsichtlich des gesamten Aktienpaketes gegebene Verkaufsorder unkorrekt
ausgefiihrt hatte, indem sie statt aller 840 Aktien lediglich 100 Aktien ver-
kauft hatte. In derartigen Fallen einer fehlerhaften Orderausfihrung stehen
dem Kunden nun grundsétzlich zwar verschiedene rechtliche Méglichkeiten
einer Vorgehensweise zur Verfiigung; wenn der Kunde sich jedoch - wie
hier - im Rahmen des Reklamationsgesprachs mit dem Kreditinstitut tUber
eine konkrete weitere Vorgehensweise einigt, so ist er nicht berechtigt, von
einer derartigen Vereinbarung einseitig wieder abzuweichen. Nichts anderes
hat der Kiager vorliegend aber getan. Nachdem er aufgrund seines Online-
Zugriffs am Morgen des 24. November zu erkennen glaubte, die Beklagte
habe sich nicht an die Reklamationsvereinbarung gehalten, hat er seinerseits
ohne weitere Rucksprache mit der Beklagten eine Online-Verfugung tiber die
restlichen 740 Aktien getroffen. Dabei ging er selbst davon aus, daB die Be-
klagte der am Vorabend getroffenen Vereinbarung tber die Reklamations-
order noch nicht nachgekommen war. Aus seiner Sicht stellte sich dieser
Vorgang also erneut als ein inkorrektes Orderverhalten der Beklagten dar.
Seiner Ansicht nach hatte die Reklamationsorder namlich insbesondere des-
wegen, weil es sich bei der Beklagten um eine Online-Bank handelt, langst
abgewickelt sein mussen. Andererseits mullte der Klager aber aufgrund des

am Vorabend gefithrten Telefonats mit der Mitarbeiterin der Beklagten davon

ausgehen, daR die Reklamationsorder noch im Raume stand, die nun seiner
Ansicht wieder zu einem weiteren Reklamationsfall geworden war. In dieser
aus seiner Sicht widerspriichlichen Situation war der Klager aber verpflichtet,
erneut bei der Beklagten zu reklamieren, wollte er sich nicht dem Vorwurf
aussetzen, sich von der am Vorabend getroffenen Vereinbarung einseitig zu
I6sen. Grinde, die den Klager héatten berechtigen kénnen, eine solch einsei-
tige Losung bzw. Anderung von der am Abend getroffenen Vereinbafung
vorzunehmen, sind ndmlich weder von ihm selbst vorgetragen noch in ande-

rer Weise ersichtlich.
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In diesem Zusammenhang kann sich der Klager auch nicht mit Erfolg darauf
berufen, dal? es im Rahmen der dieses Aktienpaket betreffenden Orderertei-
lungen bereits vorher zu unkorrekten Abwicklungen auf seiten der Beklagten
gekommen war. Zwar ist es unstreitig, dal die Beklagte eine vom Klager am
17. November 1999 zundchst gegebene Verkaufsorder tiber das Aktienpaket
trotz seiner nachtraglichen rechtzeitigen Stornierung zunichst gleichwonhl
durchgefihrt hatte. GleichermafRen hat dann die Beklagte die vom Klager am
22. November 1999 erteilte Verkaufsorder Uber das gesamte Aktienpaket in-
korrekt ausgefihrt, ir:iem sie von den 840 Aktien lediglich 100 verkauft
hatte. In beiden Reklamationsféllen hat der Klager jedoch unmittelbar Kon-
takt zur Beklagten aufgenommen, um die Art und Weise der Reklamations-
bearbeitung zu besprechen. Diese Vorgdnge kénnen jedoch nicht dazu fiih-
ren, dall der Klager im Falle einer weiteren - berechtigten - Reklamation
ohne Kontaktaufnahme mit der Beklagte nunmehr selbst Hand anlegt, um
quasi im Wege einer Ersatzvornahme den Reklamationsfall selbst zu bear-
beiten. Vielmehr zeigt das eigene Verhalten des Klagers im Rahmen der bei-
den vorangegangenen Reklamationsfalle, dalk er selbst durchaus davon aus-
ging, bei fehlerhaft ausgefithrien Ordern diese zunichst unmittelbar bei der

Beklagten zu rligen.

In diesem Zusammenhang kann der Klager auch nicht darauf verweisen,
durch das blofRe Anklicken des Priifschalters auf der Bildschirmmaske in
ausreichender Weise Vorsorge getroffen zu haben, um die Bearbeitung der
Reklamationsorder zu Uberpriifen. Ersetzi doch dieses Anklicken des Priif-
schalters auf dem Bildschirm gerade nicht eine weitere Kontaktaufnahme
des Kldgers zur Beklagten, mit der er die Nichtdurchfiihrung der Reklama-
tionsorder hatte rligen kénnen. Denn erkennbar handelt es sich bei den Ein-
gabe und Abfragemdglichkeiten der Bildschirmmaske um lediglich automa-
tisierte Verfahrensweisen, die als solche nicht geeignet sind, individuelle
Reklamationsfalle an die Beklagte heranzutragen bzw. den betroffenen Kun-

den Uber Art, Weise und Hintergriinde einer Reklamationsbearbeitung Auf-
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schlut zu geben. Dementsprechend hat der Klager auch durch das An-
klicken des Prufschalters tatséchlich lediglich die - zu jenem Zeitpunkt noch
richtige - Auskunft erhalten, daf sein Depotbestand fur den von ihm beab-
sichtigten Aktienverkauf grundsétzlich ausreichend sei. Konkrete Hinweise
darauf, dafd der Reklamationsauftrag vom Vorabend storniert worden oder
erledigt sei, lieRen sich der "Auskunft" des durch den Prifschalter getffneten

Feldes nicht erzielen.

Alles in allem ist daher mit der Beklagten davon auszugehen, dall der Klager
durch seinen einseitigen Eingriff der Ablauf der Reklamation seine vertragli-
chen Verpflichtungen gegenuber der Beklagten verletzt und sich hierdurch

schadensersatzpflichtig gemacht hat.

3. Die Beklagte muR sich jedoch in diesem Zusammenhang ein erhebliches

doppeltes Mitverschulden zurechnen lassen.

a) So mul sich die Beklagte zum einen vorhalten lassen, dal sie nicht
durch geeignete Mallnahmen Vorsorge getroffen hat, dall es - wie ge-
schehen - Uberhaupt zu einem doppelten Aktienverkauf kommen kann.
Zwar hat die Beklagte dargelegt, dal3 in ihrem Hause aus organisatori-
schen Grunden die Durchfiihrung von Reklamationsauftrégen grundsatz-

lich anders gehandhabt wird, als die Abwicklung der reguliren Kunden-

aufirage. Wahrend sie diese unmittelbar an den jeweils bezeichneten

Borsenplatz weiterleitet, werden jene véllig unabhdngig vom Online-Ver-

fahren (iber die Muttergesellschaft, die Cg zbank, zur Ausfihrung
gebracht. Nun mag es zwar der Beklagten unbenommen sein, fur regu-
lare Auftrage einerseits und Reklamationsorder andererseits ein derarti-
ges "zweigleisiges" Verfahren zu benutzen. Sie ist jedoch ihrerseits dem
Kunden gegeniber verpflichtet, im grétmdglichen Umfange Vorsérge
daflr zu treffen, dafl es durch dieses zweigleisiges Verfahren nicht des-
wegen zu Nachteilen fur die Kunden kommt, weil eine ausreichende Ko-

ordination nicht vorhanden ist. Derartigen Anforderungen ist die Beklagte
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aber - wie der vorliegende Fall deutlich zeigt - gerade nicht gerecht ge-
worden. War es doch dem Klager trotz der von der Beklagten Gbernom-
menen Verpflichtung, die Reklamationsorder auszuftihren, weiterhin
noch moglich tGber den Aktienbestand zu verfigen. Gerade wegen der
oben dargestellten Automatisierung des Online-Verfahrens muR sich ein
Bankkunde in derartigen Fallen n&mlich grundsétzlich darauf verlassen
darfen, dafk die von ihm im automatisierten Verfahren getroffenen Verfu-
gungen nicht nur tatsachlich moglich sind, sondern auch - im Verhéaltnis
zwischen den Parteien - Uberhaupt berechtigterweise vorgenommen
werden kénnen. Dabei ist eine derartige Absicherung zum Schutze des
Kunden durch entsprechende Programmierung der Software auch ohne

weiteres moglich.

Dementsprechend geht der Senat davon aus, dall es der Beklagien
ohne weiteres moglich gewesen ware, bei einer entsprechenden Pro-
grammierung ihrer Online-Software sicherzustellen, dall dem Kléger eine
Verfligungsmoglichkeit Gber das Aktienpaket via Online bereits am dem
Zeitpunkt der Reklarmationsorder vom Abend des 23. November 1999
nicht mehr moglich gewesen wére. Unabhéngig von der Frage, wann
und auf welchem Wege die Reklamationsorder dann ausgefihrt wiirde,
hatte sich auf eine solche Weise ein Doppelverkauf der Aktien

vermeiden lassen.

Diese von der Beklagten zu vertreiende mangelnde Koordinierung wertet
der Senat als ein so erhebliches Mitverschulden, dal sich die Beklagte

insoweit eine Quote von 50 % zurechnen lassen mugR.

Dartiber hinaus tragt die Beklagte aber auch ein erhebliches Mitver-
schulden an der entstandenen Héhe des Schadens, weil sie nach dem
Doppelverkauf der Aktien gut zwei Wochen zugewartet hat, bevor es
zum Ausgleich des Depotbestandes zum Ruckkauf von 740 Aktien ge-

kommen ist. Zwar ist es richtig, dal davon ausgegangen werden muf,
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daf’ auch der Klager selbst bereits relativ frih den Doppelverkauf be-
merkt hat. Aus dem von der Beklagten vorgelegten Online-Protokoll des
kldgerischen Depotkontos ist ersichtlich, dal der Kldger bereits am
Abend des 24. November 1999 sein Orderbuch eingesehen hat, aus
dem der doppelte Aktienverkauf ersichtlich war. Auch hat der Klager am
29. November 1999 von'seinem Tagesgeldkonto {lber einen Betrag in
der Grofenordnung des zweiten Verkaufsgeschafts verfugt. Auch dies
spricht dafiir, dal ihm der doppelte Aktienverkauf durchaus bekannt war,
da er anderenfalls durch diese Verfigung sein Tagesgeldkonio mit
einem Betrag von deutlich Gber 10.000,00 DM in das Soll geflihrt hatte.

Diese beim Klager zu unterstellende Kenntnis kann jedoch nicht dazu
fihren, dal® die Beklagte es mehr oder weniger dem Zufall (iberlassen
hat, zu welchem Zeitpunkt ihr der Doppelverkauf auffiel. Insoweit héatte
sie organisatorische Vorkehrungen treffen missen und kénnen, um die
negativen Konsequenzen von Fehlbuchungen, fur die sie wenigstens

mitverantwortlich ist, méglichst gering zu halten.

Gerade die von der Beklagien dem Klager entgegengehaltene Tatsache,
dall aufgrund des Doppelverkaufs fur das Depotkonto des Klagers
hinsichtlich des UPDG-Aktienpakets ein negativer Aktienbestand deutlich

erkennbar war und dies - worauf der Klager zu Recht hinweist - einen

ungewshnlichen Ausnahmefall darstellt, hatte auch zur Erkenntnis der
Beklagten fUhren missen, dall eine doppelte Ausfihrung des
Verkaufsauftrages vorliegt. Auch hinsichtlich eines derartigen negativen
Depotbestandes lassen sich ohne weiteres softwaremaRige Kontroll-
mechanismen einrichten, welche ein schnelles Erkennen eines nega-
tiven Depotbestandes auch flr die Beklagte sicherstellt. Jedenfalls muB
aber ein Zeitraum von insgesamt Uber 3 Wochen, den die Beklagte
verstreichen lieR, um einen Riickkauf der Aktien vorzunehmen, als
deutlich zu lang erscheinen. Der Senat geht davon aus, daR insoweit

allenfalls ein Zeitraum von einer Woche angenommen werden darf.
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Aus der von der Beklagten vorgelegten Tabelle Uber den Kursverlauf der
UPDG-Aktien, deren Kursangaben mit denen im nachgereichten
Schriftsatz des Klagers vom 7.Mai2002 durchausiibereinstimmen,
ergibt sich, dal® der Aktienkurs nach einer Woche, also am
1./2. Dezember 1999 zwischen 17,50 € und 19,80 € schwankte. GemaR
§ 287 ZPO geht der Senat daher hinsichtlich des Riickkaufs der Aktien
von einem als berechtigt anzunehmenden Mittelwertkurs von 18,63 €
aus, einem Kurs der auch den Mittelkurs zwischen dem rlckab-
zuwickelnden Verkaufsgeschaft von 9,35 € und dem von der Beklagten
tatsdchlich durchgefuhrten Ruckkaufsgeschaft von 27,90 € darstellt.

4. Danach berechnet sich die der Beklagten - noch - zustehende Restforderung

in folgender Weise:

Grundlage der Berechnung mufl der Tag des Riickkaufs der Aktien, der
16. Dezember 1999 sein, weil der weitere Kontoverlauf weitgehend dadurch
bestimmt ist, dal’ die Beklagte wegen des durch den Riickkauf entstandenen
erheblichen Sollsaldos auf dem Konto des Klagers weitere Sollzinsen ver-
bucht hat, die nicht bzw. nicht in der gebuchten Héhe entstanden waren,
wenn die Beklagte einen friiheren Ruckkauf der Aktien veranlalt hatte. Unter

diesem Gesichtspunkt konnte auch im Ubrigen die — teilweise - Verurteilung

des Klagers nicht unter Berlicksichtigung des von der Beklagten bzgl. der
Widerklage gestellten Hauptantrages, sondern lediglich im Rahmen des
Hilfsantrages erfolgen; héatten sich durch die Einbeziehung zusatzlicher
Solizinsen und Gebuhren fir die Zeit bis Anfang Februar 2002 doch
erhebliche Unsicherheiten und mégliche Ungenauigkeiten im Hinblick auf die

eigentlich zu berechnende Hauptforderung ergeben.
Ausweislich der Finanzreporte Nr. 6 und 7 wies das Ta-

gesgeldkonto Anfang Dezember 1999 einen Bestand auf
von 4,76 DM.
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Am 10. und 16. Dezember 1999 kam es dann zu weiteren

Gutschriften aus Wertpapiergeschéften, die mit dem vor-

liegenden Rechtsstreit nicht im Zusammenhang stehen in

Héhe von : 834,25 DM
sowie _ 4.416,58 DM.
Weiterhin einzustellen sind die Kosten

fur den Rickkauf der Aktien. Hier ergibt

sich bei einem Kurswert von 18,63 €

ein Gesamtbetrag von 13.786,20 €

bzw. 26.963,46 DM.
Hinzuzurechnen sind wie auch bei den

anderen Aktienverkaufen Spesen 3,91 DM
Courtagen 0,08 % von 21,57 DM
Provision (0,3 %) von 80,89 DM
insgesamt also ein Betrag von - 27.069,83 DM.

Bei einer derartigen Durchfiihrung des
Geschafts hatte der Saldo des
kldgerischen Kontos also betragen - 21.814,24 DM.
Der von der Beklagten im Wege der

Widerklage geltend gemachte Sollsaldo

betrug bei Rechtshangigkeit der Wider-
klage - 37.112,17 DM.
Demgegeniiber betrug der Sollsaldo
am Tage des Aktienrickkaufs am
16. Dezember 1999 (ohne Berilicksich-
tigung der am 30. Dezember 1999 ge-
buchten Verzugszinsen) - 35.281,84 DM.

Somit ist davon auszugehen, daR der

gesamte Differenzbetrag von -1.830,33 DM

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

auf die von der Beklagten in der nach-

folgenden Zeit bis zur Erhebung der

Widerklage gebuchten Sollzinsen und

Geblhren zuriickzufihren ist. Ange-

sichts der Tatsache, dall unter Zugrun-

delegung eines Ankaufskurses fir den

Aktienrickkauf wvon lediglich 18,63 €

aber nur ein Sollsaldo  von

21.814,24 DM entstanden wére, sind

auch die gebuchten Sollzinsen und Ge-

bihren nur mit einem verhaltnismagi-

gen Anteil zu berlcksichtigen, der dem

Verhéltnis des Ende 1999 tats&chlich »

gebuchten Sollsaldos zu dem bei recht-

zeitigem Aktienkauf entstandenen Soll-

saldo entspricht, also einem Verhéltnis

von 2/3. Dementsprechend sind zu -
l.asten des Klagers weitere 1.220,22 DM
zu beriicksichtigen, so dal} sich zugun-

sten der Beklagten ein Betrag von ins-

gesamt - 23.034,46 DM
errechnet.

Zur Berechnung des Schadensersatz-
anspruchs ist hiervon zunachst der der
Beklagten ohnehin zustehende Erstat-

tungsanspruch aus dem zweiten Ak-

tienverkauf in Héhe von 13.457,96 DM
abzusetzen, so dal sich ein rechne- |
rischer Schaden von ~ 9.576,50 DM
ergibt.
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Aufgrund des halftigen Mitverschuldens
der Beklagten im Hinblick auf das Zu-
standekommen des zweiten Verkaufs-
geschafts hat der Klager hiervon ledig-
lich einen Betrag von 4.788,25 DM
zu tragen. Dieser Betrag steht der Be-
klagten als Schadensersatzanspruch
zu. Aullerdem mull der Beklagte der

Klagerin den Kaufpreis aus dem zwei-

ten Verkaufsgeschaft mit 13.457,96 DM
erstatten, so daf} sich eine Gesamifor-
derung der Beklagten von 18.246,21 DM

ergibt. Mit ihrem Berufungsantrag geht
die Beklagte jedoch davon aus, dal} der
Klager entsprechend seinem Aner-
kenntnis ihr wegen des doppelten Ak-
tienverkaufs einen Erstattungsbetrag
von 13.025,82 DV

freiwillig zahlt, so dall sich zugunsten

der Beklagten ein Restbetrag von nur

noch 5.220,39 DM
oder 2.669.14 €
ergibt.

Dabei liegt dieser Betrag zwar unter dem vom Landgericht ausgeurteilten
Betrag von 7.706,34 DM. Abgesehen davon, dal die Héhe des landgericht-
lich ausgeurteilten Betrages rechnerisch nicht nachvollziehbar ist, handelt es
sich bei diesem Betrag aber ohnehin um Gelder, die der Beklagten als Er-
stattungsanspruch aus dem doppelten Aktienverkauf zustehen sollen, und
die von der Beklagten in zweiter Instanz auch gar nicht mehr geltend
gemacht werden, da sie in dem vom Klager anerkannten und freiwillig zur

Zahlung angekiindigten Betrag von 13.025,82 DM enthalten sind.
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Geht man davon aus, dafl der Beklagten grundsatzliich ein Betrag von
insgesamt 18.246,21 DM zustand rechtfertigt sich auch - im Gegensatz zur
Annahme des Landgerichts - das von der Beklagten bei Kontenkiindigung
geltend gemachte Zurlickbehaliungsrecht an den im Aktiendepot noch
verwahrten weiteren Wertpapieren, die der Klager in seiner Klage mit einem
Wert von 26.440,47 DM angegeben hat. Dementsprechend ist die Beklagte
auch nicht verpflichtet, fur die Zeit der Geliendmachung des Zu-
rickbehaltungsrechts mdoglicherweise entstandene Kursverluste dieser
Wertpapiere einzustehen. Der entsprechende Feststellungsantrag des Kla-

gers war.daher insgesamt zuriickzuweisen.

SchlieRlich hat der Kléger zwar zu Recht darauf hingewiesen, daR das Land-
gericht den Zahlungsantrag hinsichtlich eines Betrages von 4.538,91 DM
Ubergangen hat, den er auch mit der AnschluRberufung weiterhin verfolg.
Der Klager hat insoweit nunmehr dargetan, daf es sich hierbei um Verkaufs-
erlése von 10 CMGI-Aktien fir 4.416,58 DM und von Telekom-Aktien far
122,33 DM handelt. Zu Recht hat die Beklagte aber ihrerseits darauf hinge-
wiesen, dal diese beiden Aktienverkdufe im Saldo des Tagesgeldkontos,
dessen Ausgleichung mit der Widerklage begehrt wird, bereits enthalten sind
und daher nicht noch zusatzlich als Zahlbetrag zu Gunsten des Kligers

berticksichtigt werden durfen.

Alles in allem konnte die Klage daher keinen und die Widerklage lediglich
teilweisen Erfolg haben. Die zugesprochenen Zinsen ergeben sich unter

Verzugsgesichtspunkten.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 97 ZPO. Die Enischeidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Von einer Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO hat der Senat im
Ubrigen abgesehen, da die Sache weder grundsatzliche Bedeutung hat noch
zur Rechtsfortbildung oder Vereinheitlichung der Rechtsprechung einer

revisionsgerichtliche i Entscheidung zugefuhrt werden muf.
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6 O 197/00 LG ltzehoe

Verkindet am: 23. Mai 2002
J ustizamtsinspektor
e

als Urkundsbeamter

der Geschéftsstelle

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil

im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

'‘Bank AG, vertreten durch den Vorstand

Beklagten, Widerklagerin, Berufungsklagerin
und Anschluf3berufungsbeklagten,

Rechtsanwalt

- Prozelibevollmachtigte:

gegen

Klager, Widerbeklagten, Berufungsbeklagten

und AnschlulBberufungsklager,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informfationsrecht - http://www.jurpc.de

hat der 5. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in

Schleswig auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002 durch den Vorsit-

zenden Richter am Oberlandesgericht /sowie die Richter am Oberlandes-

.und s far Rech{ erkannt;

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. September 2000 ver-
kiindete Urteil des Einzelrichters der 6. Zivilkammer des Landgerichts
ltzehoe (Az.: 6 O 197/00) in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses

vom 1. November 2000 geandert und insgesamt - wie folgt - neu gefalit:

Auf die Widerklage hin wird der Klager verurteilt, an die Beklagte tber
anerkannte 6.660,00€ (13.025,82 DM) hinaus weitere 2.669,14 €
(56.220,39 DM) nebst 4 % Zinsen auf 9.329,14 € (18.246,21 DM) seit
dem 12. Juli 2000 zu zahlen Zug um Zug gegen Ubertragung des fiir den
Klager bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. 8800 nebst den

darin befindlichen Aktien

18 Stick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stiick BANK . INDONEASIA TBK RP 500
35 Stiick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stuck UNIFIED EN.SYS. GDR S/100

192 Stuick CHINA MOBILE (HK) HD-,10

30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001

28 Stuck STARMEDIA NETWORK DL-,001.

auf ein vom Klager zu benennendes Depotkonto bei der D
Bank.

Die Klage und die weitergehende Widerklage werden abgewiesen.
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Die Anschlulberufung und die weitergehende Berufung werden zurlick-

gewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz tragen der Klager 59,6 % und die Be-
klagte 40,4 %. Von den Kosten der zweiten Instanz werden dem Kl&ger
37,8 % und der Beklagten 62,2 %. auferlegt.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Klager kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von
7.600,00 €, die Beklagte die Vollstreckung wegen der Kosten durch Si-
cherheitsleistung in Hohe von 4.600,00 € abwenden, sofern nicht die je-
weils andere Seite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Héhe lei-

stet.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Haftung fur den doppelten Verkauf derselben Aktien.

o anséssige Direktbank. Bei ihr unterhalt der Kla-

Die Beklagte ist eine in Q)
ger fur den Aktienhandel ein Depotkonto mit verbundenem Tagesgeldkonto. Uber
diese Konten wickelte er in der Vergangenheit via Internet oder Telefon seine
Wertpapiergeschéfte ab. Ende November 1999 befanden sich in dem Wertpapier-
depot u. a. 840 Stick Aktien der UPGRADE INTERNATIONAL CORP. (UPGD-
Aktien). Am 22. November 1999 erteilte er nach BoérsenschluR einen Verkaufsauf-
trag (bestens) fur alle 840 Aktien. Aufgrund eines Versehens der Beklagten erfolg-
te dann am néchsten Tage jedoch lediglich ein Verkauf von 100 UPGD-Aktien bei
einem Kurswert von 9,00 €, wovon der Klager auch Kenntnis érhielt. Er wandte
sich darauf noch am Abend desselben Tages gegen 20.43 Uhr telefonisch an eine

Mitarbeiterin der Beklagten, die ihm zusicherte, es wiirden alle 840 UPGD-Aktien
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verkauft und seinem Konto ein Kurswert von 900,00 € gutgeschrieben. Als der
Kldger am nachsten Morgen, dem 24. November 1999, um 8.14 Uhr via Internet
Einsicht in sein Wertpapierkonto nahm, stellte er fest, dal dort nach wie vor ein
Bestand von 740 UPGD-Aktien angefiihrt war. Daraufhin gab er unmittelbar per
Online einen Verkauf dieser Aktien in Auftrag, nachdem er zunachst in der Online-
Maske des Orderformulars auf dem Bildschirm den sog. Priifschalter angeklickt
hatte und daraufhin die Meldung erschienen war, daf3 der Depotbestand fir den
beabsichtigten Verkauf ausreichend sei. In der folgenden Stunde fuhrte dann die
Beklagte sowohl die aufgrund des zwischen den Parteien am Vorabend gefiihrten
Reklamationsgesprachs zugesicherte Verkaufsorder tber 840 UPGD-Aktien mit
einem Kurswert von 9,00 € (8.27 Uhr) als auch die zuvor vom Kléger Online ge-
gebene Verkaufsorder tber 740 UPGD-Aktien bei einem Kurswert von 9,35 €
(9.12 Uhr) aus. Beide Verkaufsgeschafte wurden auf dem Depotkonto ebenso ge-
bucht wie auf dem Tagesgeldkonto, auf welchem dem Klager fiir den ersten Ak-
tienverkauf mit Wertstellung vom 25. November 1999 ein Betrag von
14.697,88 DM und mit Wertstellung vom 26. November 1999 fir den zweiten Ver-
kauf ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben wurde. Am 29. November 1999
verfugte der Klager seinerseits vom Tagesgeldkonto Uber einen Betrag von
13.517,91 DM.

Anfang Dezember 1999 wurden dann noch einige kleinere Wertpaplergeschaﬁe
iber das Konto des Klagers abgewickelt. Auch erhielt der Kl&ger den als "Finanz-
report bezeichneten Kontoauszug Nr. 6 vom 7. Dezember 1999, in dem der Be-
stand der UPGD-Aktien mit minus 740 angegeben war und einem damaligen
Kurswert von insgesamt minus 36.617,05 DM. Da in der Folgezeit im Hause der
Beklagten der Doppelverkauf der UPGD auffiel, wurde von dort am 16. Dezember
1999 ein Deckungskauf von 740 derartiger Aktien durchgeftihrt, um das insoweit
im Soll stehende Depot des Klagers auszugleichen. Zum Zeitpunkt des Deckungs-
kaufs betrug der Kurswert 27,50 €, so daR die Beklagte das Tagesgeldkonto des
Klagers mit insgesamt 40.537,45 DM belastéte. Dies fihrte dazu, dafl das Tages-
geldkonto des Ki&gers mit tiber 35.000,00 DM ins Soll geriet, welchen Betrag aus-
zugleichen die Beklagte den Klager aufforderte.
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Der Klager widersprach jedoch der Belastungsbuchung und verweigerte eine Auf-
fullung des Kontos, worauthin die Beklagte mit Schreiben vom 3. Februar 2000 die
Bankverbindung kiindigte und den Klager aufforderte, den noch offenen Restbe-
trag nebst Zinsen und Gebuhren bis zum 2. Marz 2000 an sie zu zahlen. Gleich-
zeitig sperrte die Beklagte dem Klager den Online-Zugriff auf das Konto und
machte ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Wertpapieren geltend.
Sie erklarte sich dann im weiteren Verlauf der vorgerichtlichen Auseinanderset-
zung aber bereit, vorn Klager jederzeit Verkaufsorder fur die im Depot befindlichen

Papiere vorzunehmen.

Mit dem vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Kl&ger nun die Freigabe seiner im
Depot verwahrten Aktién, die Auszahlung eines von ihm behaupteten restlichen
Tagesgeldguthabens sowie die Feststellung, daR die Beklagte verpflichtet ist, ihm
die eingetretenen Kursverluste der noch im Wertpapierdepot befindlichen Aktien
zu ersetzen. Demgegentber verlangt die Beklagte mit ihrer Widerklage den Aus-

gleich des auf dem Tagesgeldkonto bestehenden Negativsaldos.

Der Klager hat vorgetragen,

zwar sei es richtig, dald er nicht beide aus den doppelten Aktienverkdufen erziel-
ten Verkaufserldse behalten kénne. Fir die durch den doppelten Aktienverkauf
eingetretenen Verluste auf seinem Konto sei aber nicht er verantwortlich. Vielmehr
seien diese ausschlieBlich von der Beklagten zu vertreten. Bereits unmittelbar vor
den hier streitigen Geschéften habe er bei der Beklagten verschiedene Reklama-
tionen wegen mangelhafter Orderausfilhrungen anbringen missen. Deswegen sei
er am Morgen des 24. November 1999, als ihm in seinem Wertpapierdepot noch
ein Bestand von 740 UPDG-Aktien angezeigt worden sei, davon ausgegangen,
auch im Rahmen der Bearbeitung seiner am Vorabend gegentiber der Beklagten
angebrachten Reklamation sei es wiederum zu Schwierigkeiten bzw. Fehlern ge-
kommen. Deswegen hébe er Online den Verkauf der Aktien verfligt. Hierzu sei er

auch berechtigt gewesen, da ihm vor der Online erteilten Verkaufsorder auf seine
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entsprechende Abfrage hin durch das Programm ausdriicklich bestétigt worden
sei, dafd sich die 740 UPDG-Aktien (noch) im Depot befanden.

Im {brigen seien ihm die Verluste aber auch deswegen nicht anzulasten, weil die
Beklagte mit dem Deckungskauf Uber zwei Wochen gewartet habe, wihrend wel-
cher Zeit der Aktienkurs der UPDG-Aktien drastisch gestiegen sei. Hatte die Be-
klagte unmittelbar nach dem doppelten Verkaufsgeschaft einen Deckungskauf
durchgefiihrt, sei es nicht oder héchstens zu geringen Verlusten gekommen. Die
Beklagte Uibe daher ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Aktien zu

Unrecht aus und miisse ihm diese freigeben.

Da er wegen der unrechtméfiigen Geltendmachung des Pfandrechts und der On-
line-Sperrung seines Kontos liber diese noch im Depot befindlichen Aktien nicht
mehr habe verfligen kdnnen, sei die Beklagte zudem verpflichtet, die bei diesen
Aktien fur den Zeitraum der Auslibung des Pfandrechts geltend gemachten Kurs-

verluste auszugleichen.

Schliefilich stlinden ihm aus weiteren, von der Beklagten noch abgewickelten Ver-

kaufsgeschaften restliche Verkaufserldse in Hohe von rund 4.539,00 DM zu.
Der Klager hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, nachfolgende bezeichnete Aktien auf ein

vom Kldger zu benennendes Depotkonto bei der Déiiiiiiiéis zu Ubertra-

gen:

18 Stlick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stick BANK |. INDONEASIA TBK RP 500
35 Stlick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stick UNIFIED EN.SYS. GDR $/100

192 Stick CHINA MOBILE (HK) HD-,10
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30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001
28 Stlick STARMEDIA NETWORK DL-,001.

ferner festzustellen, dal} die Beklagte verpflichiet sei, eventuelle Kurs-
verluste an den Aktien geman Ziffer 1 mit Ausnahme der Aktien-Bank 1.
Indonesia seit dem 3. Marz 2000 gegenuber dem Kléger zu ersetzen,

ferner die Beklagte zu verurteilen, an den Klager 4.538,91 DM nebst 4 %

Zinsen seit dem 16. Februar 2000 zu zahlen.
Die Beklagte hat den Antrag gestelit,
die Klage abzuweisen,
sowie widerklagend den Klager zu verurteilen, an sie 37.112,17 DM

nebst 4 % Zinsen seit Rechtshéngigkeit zu zahlen Zug um Zug gegen

Freigabe des bei der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-

4248800, nebst der darin befindlichen im Klagantrag aufgefuhrten
Werte.

Demgegeniber hat der Klager beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen,

der Klager musse fir den entstandenen Schaden haften. Nachdem er am Abend
des 23. November 1999 seine Reklamation angebracht habe und ihm von ihrer,
der Beklagten, Mitarbeiterin die Durchfihrung des Reklamationsauftrages versi-
chert worden sei, habe er ihr, der Beklagten, auch zunachst diese Durchfiihrung
Uberlassen missen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe4 der
Klager nicht erwarten dirfen, dafl der zugesagte Aktienverkauf noch unmittelbar
am Abend der Reklamation oder in der darauffolgenden Nacht habe durchgefiihrt

werden kénnen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe der
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eigentliche Aktienverkauf selbst an der Borse stattfinden mussen, die erst wieder
am nachsten Morgen Geschéfiszeiten gehabt habe. Kurz nach Offnung der Bérse
sei dann der Reklamationsauftrag um 8.27 Uhr auch durchgefuhrt worden. Im
tbrigen wisse der Klager aufgrund der ordnungsgemaRen Abwicklung der voran-
gegangenen Reklamationsaufirége, daB bei derartigen, von ihr - der Beklagten -
anerkannten Reklamationen eine ordnungsgemaRe Geschaftsabwicklung
stattfinde. Auch habe der Klager selbst durch Einblick in sein Online-Konto von
dem Doppelverkauf der Aktien Kenntnis erhalten; spatestens durch Ubersendung

des Finanzreports vom 7. Dezember 1999 sei ihm dies bekannt gewesen.

Schliellich habe der Klager tber die anderen noch im Depot befindlichen Aktien
gar nicht verfgen wollen. Verflgungen hatte er durchaus treffen kénnen, wie ihm

ausdrlcklich durch Schreiben vom 16. Marz 2000 mitgeteilt worden sei.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen, der Widerklage nur zu einem ge-
ringen Teil stattgegeben, in dem es die Beklagte zur Freigabe des Aktiendepots
Zug um Zug gegen Zahlung von 7.706,34 DM verurteilt und die Feststellung ge-
troffen hat, die Beklagte sei auch zum Ausgleich der Kursverluste der noch im Ak-
tiendepot befindlichen Aktien verpflichtet. Dabei hat das Landgericht die Zug-um-
Zug-Zahlungsverpflichtung des Kl&gers damit begriindet, daR dieser aufgrund des
Aktiendoppelverkaufes auch eine zusatzliche Gutschrift erhalten habe. Weitere
Anspriche stinden der Beklagten aber nicht zu, so daB die Ausiibung des Pfand-
rechts letztlich unberechtigt gewesen sei. DaRk es zu dem doppelten Aktienverkauf
gekommen sei, habe allein die Beklagte zu vertreten, die gerade als Online-Bank
die berechtigte Reklamation des Klagers habe unmittelbar umsetzen mussen.
Auch sei sie verpflichtet, ihre Software so zu gestalten, daRk es zu einem solchen
Doppelverkauf nicht kommen kénne. Auch daraus, daB der Klager dann in der
folgenden Zeit den doppelten Verkauf der Aktien festgestellt und tber einen
Betrag in der GréRenordnung eines dieser Verkaufe verfugt habe, kdnne die- Be-
klagte nichts zu ihren Gunsten herleiten. Denn spatestens im Rahmen der Ab-
rechnung der Wertpapiergeschéfte, bei der ein negativer Depotbestand erkennbar

geworden sei, sei die Beklagte verpflichtet gewesen, die notwendigen MaRnah-
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men einzuleiten. Schlielllich misse die Beklagte auch fir die Verluste aufkom-
men, die an den im Depot befindlichan Aktien entstanden seien, da sie diese zu
Unrecht zurtickgehalten habe. Der Kléger musse sich insoweit allerdings ein Mit-
verschulden anrechnen lassen, da er spatestens ab dem 14. Marz - wenn auch

nicht via Internet - einen Verkauf dieser Aktien habe durchfithren kénnen.
Auf das angefochtene Urteil wird im Ubrigen insgesamt verwiesen.

Gegen dieses Urteil wenden sich beide Parteien mit ihrer Berufung bzw. An-
schlufRberufung, wobei der Kldger persénlich im Termin vor dem Senat im Hinblick
darauf, dal ihm wegen des doppelten Akiienverkaufes der Verkaufserlés aus dem
zweiten Aktienverkauf nicht zustehe, einen Betrag von 13.025,82 DM anerkannt
hat.

Die Beklagte geht nach wie vor davon aus, dalk der Klager zu Unrecht in das von
ihm eingeleitete Reklamationsverfahren eingegriffen habe. Zwar habe es ihm frei-
gestanden, einen zweiten Verkauf der Aktien selbst Online in Auftrag zu geben. In
diesem Falle hétte er aber zunachst seinen Reklamationsauftrag vom Vorabend
zurlickziehen mussen. Der durch den vom Klager veranlalite negative Aktienbe-
stand habe ausgeglichen werden missen, so daB sie, die Beklagte, auch zum
Deckungskauf berechtigt gewesen sei und der Kldger den hierdurch entstandenen

Minussaldo auf seinem Konto ausgleichen misse.

Die Beklagte hat den von ihr verlangten Zahlbetrag einerseits unter Hinweis auf
das vom Klager personlich im Termin abgegebenen Anerkenntnis um
13.025,82 DM reduziert. Andererseits hat sie die Widerklage um den Betrag
erweitert, um den der Sollsaldo auf dem Konto des Klagers ab Rechtshangigkeit
der Widerklage bis Anfang Februar 2002 angestiegen ist (8.941,66 DM).
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Dementsprechend stellt sie den Antrag,

das angefochtene Urteil zu &ndern, die Klage vollstandig abzuweisen
und den Klager auf die Widerklage hin zur Zahlung von 16.886,85 €
(34.086,35 DM) Uber . vom Beklagten anerkannte 6.660,00 €
(13.025,82 DM) ohne Zinsen Zug um Zug gegen Ubertragung des bei
#3800, neben

den darin befindlichen, im Klagantrag aufgefiihrten Aktien auf ein vom
'0' _—

der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. &5

Klager zu benennendes Depotkonto bei der " % Bank zu

verurteilen.
hilfsweise,

ihn zur Zahlung von 12.315,16 € (24.086,35 DM) (iber den anerkannten
Betrag hinaus nebst 4 % Zinsen seit dem 12. Juli 2000 auf 18.975,14 €
(37.112,17 DM) nebst Zug-um-Zug-Leistung zu verurteilen.

Insoweit stellt der Klager den Antrag,
die Berufung zurlickzuweisen.

Er halt die Berufung der Beklagten wegen einer unzureichenden Berufungsbe-
grindung fur unzulassig. Er sieht unter Vertiefung und Ergénzung seines erstin-
stanzlichen Vorbringens die Verantwortlichkeit fir den Doppelverkauf der Aktien
bei der Beklagten. Auch habe es sich tatséchlich gar nicht um einen doppelten
Aktienverkauf bzw. "Leerverkauf' gehandelt, sondern lediglich um reine Bu-
chungsvorgénge. Zu boérsentechnischen Leerverkiufen sei die Beklagte namlich
gar nicht berechtigt gewesen. Wenigstens aber sei die Beklagte insgesamt fuf die
fehlerhafte Organisation ihres Betriebes verantwortlich, da sie habe sicherstellen

mussen, dal® es zu einem doppelten Aktienverkauf gar nicht habe kommen kén-
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nen. Schiielich werde bestritten, dal} die Beklagte den von ihr behaupteten

Deckungskauf tatsachlich vorgenommen habe.
Der Klager rugt, daB® das Landgericht seinen Zahlungsantrag hinsichtlich des von
ihm behaupteten Guthabens auf dem Tagesgeldkonto tibergangen habe und be-
antragt daher im Wege der Anschlu3berufung,
das angefochtene Urteil zu @ndern und die Beklagie weiter zu verurtei-
len, an ihn 2.320,71 € (4.538,91 DM) nebst 4 % Zinsen seit dem
16. Februar 2000 zu zahlen.
Insoweit stellt die Beklagte den Antrag,
die AnschluBberuiung des Klagers zurlickzuweisen.
Bezlglich des weiteren Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten

Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der miindlichen Verhandlun-

gen insgesamt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Berufung wie Anschlufberufung sind zulassig. Soweit der Klager die Zulassigkeit
der Berufung der Beklagten rtigt, kann er damit nicht durchdringen. An den gemab
§ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO a. F. notwendigen formellen Voraussetzungen fiir eine
Ordnungsgemafheit der Berufungsbegriindung fehlt es nicht. Die Berufungsbe-
grindung der Beklagten beschrankt sich keineswegs auf bloRe Formelhaftigkeit
sondern [4Rt die Zielrichtung der Berufung und die von der Beklagten hinsichtlich

des angefochtenen Urteils gertigten Punkte vollig ausreichend erkennen.
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Wéhrend die Berufung der Beklagten auch teilweisen Erfolg hat, muR die An-
schluBberufung des Klégers erfolglos bleiben. Ausgehend von einem Bereiche-
rungsanspruch (1.) steht der Beklagten gegen den Klager namlich in Zusarnmen-
hang mit dem durchgefiihrten Doppelverkauf der Aktien auch ein Schadensersatz-
anspruch (2.) zu. Insoweit muf sich die Beklagte allerdings ein erhebliches Mitver-
schulden (3.). zurechnen lassen, so dal} sich lediglich der ausgeurteilte Betrag in
Héhe von 2.669,14 € ergibt (4.). Diese auf die Widerklage hin erfolgte Zug-um-
Zug-Verurteilung des Klagers muld andererseits dazu fuhren, daR sein Begehr auf
uneingeschrénkte Freigabe des Aktiendepots, auf Schadensersatz bezlglich der
von ihm insoweit behaupteten Kursverluste und auf Zahlung eines Guthabenbe-

trages nicht erfolgreich sein kann (5.).

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dall auf dem Konto des Klagers wegen
des doppelten Aktienverkaufs zwei Gutschriften erfolgt sind. Im Zusammen-
hang mit der Durchfiihrung der Reklamationsorder ist dem Beklagten ein Be-
trag von 14.697,88 DM und aufgrund der von ihm via Online erteilten Ver-
kaufsorder ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben worden. Da der
Klager tatsachlich in seinem Aktiendepot nur ein UPDG-Aktienpaket hatte,
hat ér'berglich einer Anzahl von 740 UPDG-Aktien also eine doppelte Gut-
schrift erhalten, so dal} er insoweit gemal § 812 BGB verpflichtet ist, der
Klagerin einen dieser Verkaufserldse zu erstatten. Dies ist auch vom Klager
bereits erstinstanzlich zugestanden worden, der mit Schriftsatz vom 19. Juli
2000 ausdrucklich erklart hat, dal® der Beklagte insoweit ein Betrag von
13.025,82 DM zustehe. In zweiter Instanz hat der Klager darlberhinaus
persdnlich diesen Betrag auch anerkannt und sich der Beklagten gegentber
zu einer entsprechenden Zahlung verpflichtet. Dabei hat der Klager dieéen
Betrag auf der Grundlage des Kurswértes der Reklamationsorder von 9,00 €
errechnet. Der Erstattungsanspruch der Beklagten liegt jedoch mit
13.457,96 DM leicht hoher, da er nicht den Verkaufserlds aus der Rekla-
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mationsorder sondern den Verkaufserlos aus der vom Beklagten am Morgen
des 24. November 1999 gegebenen Online-Order betrifft. Hatten sich die
Parteien doch - was unstreitig ist - im Rahmen der Reklamation des Klagers
auf einen Gutschriftsbetrag auf der Grundlage eines Kurswertes von 9,00 €
geeinigt, woran sich der Klager festhalten lassen muf3. Denn er kann diese
Einigung nicht einseitig dadurch umgehen bzw. abindern, daR er die Rekla-
mationsorder teilweise - ndmlich bezuglich eines Anteils von 740 Aktien - zu
einem von der Vereinbarung abweichenden Kurs abrechnet. Nichts anderes
als eine derartige Abweichung von der Vereinbarung ist aber darin zu sehen,
dald der Klager einen Erstattungsanspruch nicht in Hohe der Online-Order

sondern lediglich anteilig bezuglich der Reklamationsorder zugesteht.

Dies wird sich fur den Klager auch unter dem Gesichtspunkt erschlieBen,
dall er aufgrund der zwischen ihm und der Beklagten getroffenen Einigung
den Verkaufserlds auf der Grundlage eines Kurses von 9,00 € auch dann
behalten und lediglich den Betrag aus der Online-Order zu erstatten héatte,
wenn der im Rahmen der Online-Order erzielte Verkaufskurs niedriger als
9,00 € gelegen hatte.

2. Im Zusammenhang mit dem doppelien Aktienverkauf steht der Beklagten
aber neben diesem Erstattungsanspruch auch ein Schadensersatzanspruch

gegeniber dem Klager zu, der ihr dadurch entstanden ist, dal es nach dem

doppelten Verkaufsgeschaft zu einem Kursanstieg der UPDG-Aktien gekom-
men ist und die Ruckgangigmachung der zweiten Verkaufsorder zu einem
héheren Aktienkurs erfolgte. Dieser Anspruch ergibt sich unter dem Ge-
sichtspunkt der positiven Vertragsverletzung, weil der Kldger den zwischen
ihm und der Beklagten bestehenden Bankverirag verletzt hat. Grundsétzlich
zu Recht weist namlich die Beklagte darauf hin, daR der Kldger nach der zwi-
schen ihm und der Mitarbeiterin der Beklagten getroffenen Vereinbafung
tber die Durchﬁihrung der Reklamationsorder nicht ohne weiteres berechtigt

war, in diesen Vorgang einzugreifen.
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Es ist unstreitig, daR die Beklagte die vom Klager am 23. November 1999
hinsichtlich des gesamten Aktienpaketes gegebene Verkaufsorder unkorrekt
ausgefiihrt hatte, indem sie statt aller 840 Aktien lediglich 100 Aktien ver-
kauft hatte. In derartigen Fallen einer fehlerhaften Orderausfihrung stehen
dem Kunden nun grundsétzlich zwar verschiedene rechtliche Méglichkeiten
einer Vorgehensweise zur Verfiigung; wenn der Kunde sich jedoch - wie
hier - im Rahmen des Reklamationsgesprachs mit dem Kreditinstitut tUber
eine konkrete weitere Vorgehensweise einigt, so ist er nicht berechtigt, von
einer derartigen Vereinbarung einseitig wieder abzuweichen. Nichts anderes
hat der Kiager vorliegend aber getan. Nachdem er aufgrund seines Online-
Zugriffs am Morgen des 24. November zu erkennen glaubte, die Beklagte
habe sich nicht an die Reklamationsvereinbarung gehalten, hat er seinerseits
ohne weitere Rucksprache mit der Beklagten eine Online-Verfugung tiber die
restlichen 740 Aktien getroffen. Dabei ging er selbst davon aus, daB die Be-
klagte der am Vorabend getroffenen Vereinbarung tber die Reklamations-
order noch nicht nachgekommen war. Aus seiner Sicht stellte sich dieser
Vorgang also erneut als ein inkorrektes Orderverhalten der Beklagten dar.
Seiner Ansicht nach hatte die Reklamationsorder namlich insbesondere des-
wegen, weil es sich bei der Beklagten um eine Online-Bank handelt, langst
abgewickelt sein mussen. Andererseits mullte der Klager aber aufgrund des

am Vorabend gefithrten Telefonats mit der Mitarbeiterin der Beklagten davon

ausgehen, daR die Reklamationsorder noch im Raume stand, die nun seiner
Ansicht wieder zu einem weiteren Reklamationsfall geworden war. In dieser
aus seiner Sicht widerspriichlichen Situation war der Klager aber verpflichtet,
erneut bei der Beklagten zu reklamieren, wollte er sich nicht dem Vorwurf
aussetzen, sich von der am Vorabend getroffenen Vereinbarung einseitig zu
I6sen. Grinde, die den Klager héatten berechtigen kénnen, eine solch einsei-
tige Losung bzw. Anderung von der am Abend getroffenen Vereinbafung
vorzunehmen, sind ndmlich weder von ihm selbst vorgetragen noch in ande-

rer Weise ersichtlich.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

-

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

In diesem Zusammenhang kann sich der Klager auch nicht mit Erfolg darauf
berufen, dal? es im Rahmen der dieses Aktienpaket betreffenden Orderertei-
lungen bereits vorher zu unkorrekten Abwicklungen auf seiten der Beklagten
gekommen war. Zwar ist es unstreitig, dal die Beklagte eine vom Klager am
17. November 1999 zundchst gegebene Verkaufsorder tiber das Aktienpaket
trotz seiner nachtraglichen rechtzeitigen Stornierung zunichst gleichwonhl
durchgefihrt hatte. GleichermafRen hat dann die Beklagte die vom Klager am
22. November 1999 erteilte Verkaufsorder Uber das gesamte Aktienpaket in-
korrekt ausgefihrt, ir:iem sie von den 840 Aktien lediglich 100 verkauft
hatte. In beiden Reklamationsféllen hat der Klager jedoch unmittelbar Kon-
takt zur Beklagten aufgenommen, um die Art und Weise der Reklamations-
bearbeitung zu besprechen. Diese Vorgdnge kénnen jedoch nicht dazu fiih-
ren, dall der Klager im Falle einer weiteren - berechtigten - Reklamation
ohne Kontaktaufnahme mit der Beklagte nunmehr selbst Hand anlegt, um
quasi im Wege einer Ersatzvornahme den Reklamationsfall selbst zu bear-
beiten. Vielmehr zeigt das eigene Verhalten des Klagers im Rahmen der bei-
den vorangegangenen Reklamationsfalle, dalk er selbst durchaus davon aus-
ging, bei fehlerhaft ausgefithrien Ordern diese zunichst unmittelbar bei der

Beklagten zu rligen.

In diesem Zusammenhang kann der Klager auch nicht darauf verweisen,
durch das blofRe Anklicken des Priifschalters auf der Bildschirmmaske in
ausreichender Weise Vorsorge getroffen zu haben, um die Bearbeitung der
Reklamationsorder zu Uberpriifen. Ersetzi doch dieses Anklicken des Priif-
schalters auf dem Bildschirm gerade nicht eine weitere Kontaktaufnahme
des Kldgers zur Beklagten, mit der er die Nichtdurchfiihrung der Reklama-
tionsorder hatte rligen kénnen. Denn erkennbar handelt es sich bei den Ein-
gabe und Abfragemdglichkeiten der Bildschirmmaske um lediglich automa-
tisierte Verfahrensweisen, die als solche nicht geeignet sind, individuelle
Reklamationsfalle an die Beklagte heranzutragen bzw. den betroffenen Kun-

den Uber Art, Weise und Hintergriinde einer Reklamationsbearbeitung Auf-
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schlut zu geben. Dementsprechend hat der Klager auch durch das An-
klicken des Prufschalters tatséchlich lediglich die - zu jenem Zeitpunkt noch
richtige - Auskunft erhalten, daf sein Depotbestand fur den von ihm beab-
sichtigten Aktienverkauf grundsétzlich ausreichend sei. Konkrete Hinweise
darauf, dafd der Reklamationsauftrag vom Vorabend storniert worden oder
erledigt sei, lieRen sich der "Auskunft" des durch den Prifschalter getffneten

Feldes nicht erzielen.

Alles in allem ist daher mit der Beklagten davon auszugehen, dall der Klager
durch seinen einseitigen Eingriff der Ablauf der Reklamation seine vertragli-
chen Verpflichtungen gegenuber der Beklagten verletzt und sich hierdurch

schadensersatzpflichtig gemacht hat.

3. Die Beklagte muR sich jedoch in diesem Zusammenhang ein erhebliches

doppeltes Mitverschulden zurechnen lassen.

a) So mul sich die Beklagte zum einen vorhalten lassen, dal sie nicht
durch geeignete Mallnahmen Vorsorge getroffen hat, dall es - wie ge-
schehen - Uberhaupt zu einem doppelten Aktienverkauf kommen kann.
Zwar hat die Beklagte dargelegt, dal3 in ihrem Hause aus organisatori-
schen Grunden die Durchfiihrung von Reklamationsauftrégen grundsatz-

lich anders gehandhabt wird, als die Abwicklung der reguliren Kunden-

aufirage. Wahrend sie diese unmittelbar an den jeweils bezeichneten

Borsenplatz weiterleitet, werden jene véllig unabhdngig vom Online-Ver-

fahren (iber die Muttergesellschaft, die Cg zbank, zur Ausfihrung
gebracht. Nun mag es zwar der Beklagten unbenommen sein, fur regu-
lare Auftrage einerseits und Reklamationsorder andererseits ein derarti-
ges "zweigleisiges" Verfahren zu benutzen. Sie ist jedoch ihrerseits dem
Kunden gegeniber verpflichtet, im grétmdglichen Umfange Vorsérge
daflr zu treffen, dafl es durch dieses zweigleisiges Verfahren nicht des-
wegen zu Nachteilen fur die Kunden kommt, weil eine ausreichende Ko-

ordination nicht vorhanden ist. Derartigen Anforderungen ist die Beklagte
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aber - wie der vorliegende Fall deutlich zeigt - gerade nicht gerecht ge-
worden. War es doch dem Klager trotz der von der Beklagten Gbernom-
menen Verpflichtung, die Reklamationsorder auszuftihren, weiterhin
noch moglich tGber den Aktienbestand zu verfigen. Gerade wegen der
oben dargestellten Automatisierung des Online-Verfahrens muR sich ein
Bankkunde in derartigen Fallen n&mlich grundsétzlich darauf verlassen
darfen, dafk die von ihm im automatisierten Verfahren getroffenen Verfu-
gungen nicht nur tatsachlich moglich sind, sondern auch - im Verhéaltnis
zwischen den Parteien - Uberhaupt berechtigterweise vorgenommen
werden kénnen. Dabei ist eine derartige Absicherung zum Schutze des
Kunden durch entsprechende Programmierung der Software auch ohne

weiteres moglich.

Dementsprechend geht der Senat davon aus, dall es der Beklagien
ohne weiteres moglich gewesen ware, bei einer entsprechenden Pro-
grammierung ihrer Online-Software sicherzustellen, dall dem Kléger eine
Verfligungsmoglichkeit Gber das Aktienpaket via Online bereits am dem
Zeitpunkt der Reklarmationsorder vom Abend des 23. November 1999
nicht mehr moglich gewesen wére. Unabhéngig von der Frage, wann
und auf welchem Wege die Reklamationsorder dann ausgefihrt wiirde,
hatte sich auf eine solche Weise ein Doppelverkauf der Aktien

vermeiden lassen.

Diese von der Beklagten zu vertreiende mangelnde Koordinierung wertet
der Senat als ein so erhebliches Mitverschulden, dal sich die Beklagte

insoweit eine Quote von 50 % zurechnen lassen mugR.

Dartiber hinaus tragt die Beklagte aber auch ein erhebliches Mitver-
schulden an der entstandenen Héhe des Schadens, weil sie nach dem
Doppelverkauf der Aktien gut zwei Wochen zugewartet hat, bevor es
zum Ausgleich des Depotbestandes zum Ruckkauf von 740 Aktien ge-

kommen ist. Zwar ist es richtig, dal davon ausgegangen werden muf,
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daf’ auch der Klager selbst bereits relativ frih den Doppelverkauf be-
merkt hat. Aus dem von der Beklagten vorgelegten Online-Protokoll des
kldgerischen Depotkontos ist ersichtlich, dal der Kldger bereits am
Abend des 24. November 1999 sein Orderbuch eingesehen hat, aus
dem der doppelte Aktienverkauf ersichtlich war. Auch hat der Klager am
29. November 1999 von'seinem Tagesgeldkonto {lber einen Betrag in
der Grofenordnung des zweiten Verkaufsgeschafts verfugt. Auch dies
spricht dafiir, dal ihm der doppelte Aktienverkauf durchaus bekannt war,
da er anderenfalls durch diese Verfigung sein Tagesgeldkonio mit
einem Betrag von deutlich Gber 10.000,00 DM in das Soll geflihrt hatte.

Diese beim Klager zu unterstellende Kenntnis kann jedoch nicht dazu
fihren, dal® die Beklagte es mehr oder weniger dem Zufall (iberlassen
hat, zu welchem Zeitpunkt ihr der Doppelverkauf auffiel. Insoweit héatte
sie organisatorische Vorkehrungen treffen missen und kénnen, um die
negativen Konsequenzen von Fehlbuchungen, fur die sie wenigstens

mitverantwortlich ist, méglichst gering zu halten.

Gerade die von der Beklagien dem Klager entgegengehaltene Tatsache,
dall aufgrund des Doppelverkaufs fur das Depotkonto des Klagers
hinsichtlich des UPDG-Aktienpakets ein negativer Aktienbestand deutlich

erkennbar war und dies - worauf der Klager zu Recht hinweist - einen

ungewshnlichen Ausnahmefall darstellt, hatte auch zur Erkenntnis der
Beklagten fUhren missen, dall eine doppelte Ausfihrung des
Verkaufsauftrages vorliegt. Auch hinsichtlich eines derartigen negativen
Depotbestandes lassen sich ohne weiteres softwaremaRige Kontroll-
mechanismen einrichten, welche ein schnelles Erkennen eines nega-
tiven Depotbestandes auch flr die Beklagte sicherstellt. Jedenfalls muB
aber ein Zeitraum von insgesamt Uber 3 Wochen, den die Beklagte
verstreichen lieR, um einen Riickkauf der Aktien vorzunehmen, als
deutlich zu lang erscheinen. Der Senat geht davon aus, daR insoweit

allenfalls ein Zeitraum von einer Woche angenommen werden darf.
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Aus der von der Beklagten vorgelegten Tabelle Uber den Kursverlauf der
UPDG-Aktien, deren Kursangaben mit denen im nachgereichten
Schriftsatz des Klagers vom 7.Mai2002 durchausiibereinstimmen,
ergibt sich, dal® der Aktienkurs nach einer Woche, also am
1./2. Dezember 1999 zwischen 17,50 € und 19,80 € schwankte. GemaR
§ 287 ZPO geht der Senat daher hinsichtlich des Riickkaufs der Aktien
von einem als berechtigt anzunehmenden Mittelwertkurs von 18,63 €
aus, einem Kurs der auch den Mittelkurs zwischen dem rlckab-
zuwickelnden Verkaufsgeschaft von 9,35 € und dem von der Beklagten
tatsdchlich durchgefuhrten Ruckkaufsgeschaft von 27,90 € darstellt.

4. Danach berechnet sich die der Beklagten - noch - zustehende Restforderung

in folgender Weise:

Grundlage der Berechnung mufl der Tag des Riickkaufs der Aktien, der
16. Dezember 1999 sein, weil der weitere Kontoverlauf weitgehend dadurch
bestimmt ist, dal’ die Beklagte wegen des durch den Riickkauf entstandenen
erheblichen Sollsaldos auf dem Konto des Klagers weitere Sollzinsen ver-
bucht hat, die nicht bzw. nicht in der gebuchten Héhe entstanden waren,
wenn die Beklagte einen friiheren Ruckkauf der Aktien veranlalt hatte. Unter

diesem Gesichtspunkt konnte auch im Ubrigen die — teilweise - Verurteilung

des Klagers nicht unter Berlicksichtigung des von der Beklagten bzgl. der
Widerklage gestellten Hauptantrages, sondern lediglich im Rahmen des
Hilfsantrages erfolgen; héatten sich durch die Einbeziehung zusatzlicher
Solizinsen und Gebuhren fir die Zeit bis Anfang Februar 2002 doch
erhebliche Unsicherheiten und mégliche Ungenauigkeiten im Hinblick auf die

eigentlich zu berechnende Hauptforderung ergeben.
Ausweislich der Finanzreporte Nr. 6 und 7 wies das Ta-

gesgeldkonto Anfang Dezember 1999 einen Bestand auf
von 4,76 DM.
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Am 10. und 16. Dezember 1999 kam es dann zu weiteren

Gutschriften aus Wertpapiergeschéften, die mit dem vor-

liegenden Rechtsstreit nicht im Zusammenhang stehen in

Héhe von : 834,25 DM
sowie _ 4.416,58 DM.
Weiterhin einzustellen sind die Kosten

fur den Rickkauf der Aktien. Hier ergibt

sich bei einem Kurswert von 18,63 €

ein Gesamtbetrag von 13.786,20 €

bzw. 26.963,46 DM.
Hinzuzurechnen sind wie auch bei den

anderen Aktienverkaufen Spesen 3,91 DM
Courtagen 0,08 % von 21,57 DM
Provision (0,3 %) von 80,89 DM
insgesamt also ein Betrag von - 27.069,83 DM.

Bei einer derartigen Durchfiihrung des
Geschafts hatte der Saldo des
kldgerischen Kontos also betragen - 21.814,24 DM.
Der von der Beklagten im Wege der

Widerklage geltend gemachte Sollsaldo

betrug bei Rechtshangigkeit der Wider-
klage - 37.112,17 DM.
Demgegeniiber betrug der Sollsaldo
am Tage des Aktienrickkaufs am
16. Dezember 1999 (ohne Berilicksich-
tigung der am 30. Dezember 1999 ge-
buchten Verzugszinsen) - 35.281,84 DM.

Somit ist davon auszugehen, daR der

gesamte Differenzbetrag von -1.830,33 DM

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

auf die von der Beklagten in der nach-

folgenden Zeit bis zur Erhebung der

Widerklage gebuchten Sollzinsen und

Geblhren zuriickzufihren ist. Ange-

sichts der Tatsache, dall unter Zugrun-

delegung eines Ankaufskurses fir den

Aktienrickkauf wvon lediglich 18,63 €

aber nur ein Sollsaldo  von

21.814,24 DM entstanden wére, sind

auch die gebuchten Sollzinsen und Ge-

bihren nur mit einem verhaltnismagi-

gen Anteil zu berlcksichtigen, der dem

Verhéltnis des Ende 1999 tats&chlich »

gebuchten Sollsaldos zu dem bei recht-

zeitigem Aktienkauf entstandenen Soll-

saldo entspricht, also einem Verhéltnis

von 2/3. Dementsprechend sind zu -
l.asten des Klagers weitere 1.220,22 DM
zu beriicksichtigen, so dal} sich zugun-

sten der Beklagten ein Betrag von ins-

gesamt - 23.034,46 DM
errechnet.

Zur Berechnung des Schadensersatz-
anspruchs ist hiervon zunachst der der
Beklagten ohnehin zustehende Erstat-

tungsanspruch aus dem zweiten Ak-

tienverkauf in Héhe von 13.457,96 DM
abzusetzen, so dal sich ein rechne- |
rischer Schaden von ~ 9.576,50 DM
ergibt.
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Aufgrund des halftigen Mitverschuldens
der Beklagten im Hinblick auf das Zu-
standekommen des zweiten Verkaufs-
geschafts hat der Klager hiervon ledig-
lich einen Betrag von 4.788,25 DM
zu tragen. Dieser Betrag steht der Be-
klagten als Schadensersatzanspruch
zu. Aullerdem mull der Beklagte der

Klagerin den Kaufpreis aus dem zwei-

ten Verkaufsgeschaft mit 13.457,96 DM
erstatten, so daf} sich eine Gesamifor-
derung der Beklagten von 18.246,21 DM

ergibt. Mit ihrem Berufungsantrag geht
die Beklagte jedoch davon aus, dal} der
Klager entsprechend seinem Aner-
kenntnis ihr wegen des doppelten Ak-
tienverkaufs einen Erstattungsbetrag
von 13.025,82 DV

freiwillig zahlt, so dall sich zugunsten

der Beklagten ein Restbetrag von nur

noch 5.220,39 DM
oder 2.669.14 €
ergibt.

Dabei liegt dieser Betrag zwar unter dem vom Landgericht ausgeurteilten
Betrag von 7.706,34 DM. Abgesehen davon, dal die Héhe des landgericht-
lich ausgeurteilten Betrages rechnerisch nicht nachvollziehbar ist, handelt es
sich bei diesem Betrag aber ohnehin um Gelder, die der Beklagten als Er-
stattungsanspruch aus dem doppelten Aktienverkauf zustehen sollen, und
die von der Beklagten in zweiter Instanz auch gar nicht mehr geltend
gemacht werden, da sie in dem vom Klager anerkannten und freiwillig zur

Zahlung angekiindigten Betrag von 13.025,82 DM enthalten sind.
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Geht man davon aus, dafl der Beklagten grundsatzliich ein Betrag von
insgesamt 18.246,21 DM zustand rechtfertigt sich auch - im Gegensatz zur
Annahme des Landgerichts - das von der Beklagten bei Kontenkiindigung
geltend gemachte Zurlickbehaliungsrecht an den im Aktiendepot noch
verwahrten weiteren Wertpapieren, die der Klager in seiner Klage mit einem
Wert von 26.440,47 DM angegeben hat. Dementsprechend ist die Beklagte
auch nicht verpflichtet, fur die Zeit der Geliendmachung des Zu-
rickbehaltungsrechts mdoglicherweise entstandene Kursverluste dieser
Wertpapiere einzustehen. Der entsprechende Feststellungsantrag des Kla-

gers war.daher insgesamt zuriickzuweisen.

SchlieRlich hat der Kléger zwar zu Recht darauf hingewiesen, daR das Land-
gericht den Zahlungsantrag hinsichtlich eines Betrages von 4.538,91 DM
Ubergangen hat, den er auch mit der AnschluRberufung weiterhin verfolg.
Der Klager hat insoweit nunmehr dargetan, daf es sich hierbei um Verkaufs-
erlése von 10 CMGI-Aktien fir 4.416,58 DM und von Telekom-Aktien far
122,33 DM handelt. Zu Recht hat die Beklagte aber ihrerseits darauf hinge-
wiesen, dal diese beiden Aktienverkdufe im Saldo des Tagesgeldkontos,
dessen Ausgleichung mit der Widerklage begehrt wird, bereits enthalten sind
und daher nicht noch zusatzlich als Zahlbetrag zu Gunsten des Kligers

berticksichtigt werden durfen.

Alles in allem konnte die Klage daher keinen und die Widerklage lediglich
teilweisen Erfolg haben. Die zugesprochenen Zinsen ergeben sich unter

Verzugsgesichtspunkten.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 97 ZPO. Die Enischeidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Von einer Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO hat der Senat im
Ubrigen abgesehen, da die Sache weder grundsatzliche Bedeutung hat noch
zur Rechtsfortbildung oder Vereinheitlichung der Rechtsprechung einer

revisionsgerichtliche i Entscheidung zugefuhrt werden muf.
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6 O 197/00 LG ltzehoe

Verkindet am: 23. Mai 2002
J ustizamtsinspektor
e

als Urkundsbeamter

der Geschéftsstelle

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Urteil

im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

'‘Bank AG, vertreten durch den Vorstand

Beklagten, Widerklagerin, Berufungsklagerin
und Anschluf3berufungsbeklagten,

Rechtsanwalt

- Prozelibevollmachtigte:

gegen

Klager, Widerbeklagten, Berufungsbeklagten

und AnschlulBberufungsklager,
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hat der 5. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in

Schleswig auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002 durch den Vorsit-

zenden Richter am Oberlandesgericht /sowie die Richter am Oberlandes-

.und s far Rech{ erkannt;

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 21. September 2000 ver-
kiindete Urteil des Einzelrichters der 6. Zivilkammer des Landgerichts
ltzehoe (Az.: 6 O 197/00) in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses

vom 1. November 2000 geandert und insgesamt - wie folgt - neu gefalit:

Auf die Widerklage hin wird der Klager verurteilt, an die Beklagte tber
anerkannte 6.660,00€ (13.025,82 DM) hinaus weitere 2.669,14 €
(56.220,39 DM) nebst 4 % Zinsen auf 9.329,14 € (18.246,21 DM) seit
dem 12. Juli 2000 zu zahlen Zug um Zug gegen Ubertragung des fiir den
Klager bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. 8800 nebst den

darin befindlichen Aktien

18 Stick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stiick BANK . INDONEASIA TBK RP 500
35 Stiick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stuck UNIFIED EN.SYS. GDR S/100

192 Stuick CHINA MOBILE (HK) HD-,10

30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001

28 Stuck STARMEDIA NETWORK DL-,001.

auf ein vom Klager zu benennendes Depotkonto bei der D
Bank.

Die Klage und die weitergehende Widerklage werden abgewiesen.
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Die Anschlulberufung und die weitergehende Berufung werden zurlick-

gewiesen.

Von den Kosten der ersten Instanz tragen der Klager 59,6 % und die Be-
klagte 40,4 %. Von den Kosten der zweiten Instanz werden dem Kl&ger
37,8 % und der Beklagten 62,2 %. auferlegt.

Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar.

Der Klager kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Héhe von
7.600,00 €, die Beklagte die Vollstreckung wegen der Kosten durch Si-
cherheitsleistung in Hohe von 4.600,00 € abwenden, sofern nicht die je-
weils andere Seite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Héhe lei-

stet.

Tatbestand

Die Parteien streiten um die Haftung fur den doppelten Verkauf derselben Aktien.

o anséssige Direktbank. Bei ihr unterhalt der Kla-

Die Beklagte ist eine in Q)
ger fur den Aktienhandel ein Depotkonto mit verbundenem Tagesgeldkonto. Uber
diese Konten wickelte er in der Vergangenheit via Internet oder Telefon seine
Wertpapiergeschéfte ab. Ende November 1999 befanden sich in dem Wertpapier-
depot u. a. 840 Stick Aktien der UPGRADE INTERNATIONAL CORP. (UPGD-
Aktien). Am 22. November 1999 erteilte er nach BoérsenschluR einen Verkaufsauf-
trag (bestens) fur alle 840 Aktien. Aufgrund eines Versehens der Beklagten erfolg-
te dann am néchsten Tage jedoch lediglich ein Verkauf von 100 UPGD-Aktien bei
einem Kurswert von 9,00 €, wovon der Klager auch Kenntnis érhielt. Er wandte
sich darauf noch am Abend desselben Tages gegen 20.43 Uhr telefonisch an eine

Mitarbeiterin der Beklagten, die ihm zusicherte, es wiirden alle 840 UPGD-Aktien
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verkauft und seinem Konto ein Kurswert von 900,00 € gutgeschrieben. Als der
Kldger am nachsten Morgen, dem 24. November 1999, um 8.14 Uhr via Internet
Einsicht in sein Wertpapierkonto nahm, stellte er fest, dal dort nach wie vor ein
Bestand von 740 UPGD-Aktien angefiihrt war. Daraufhin gab er unmittelbar per
Online einen Verkauf dieser Aktien in Auftrag, nachdem er zunachst in der Online-
Maske des Orderformulars auf dem Bildschirm den sog. Priifschalter angeklickt
hatte und daraufhin die Meldung erschienen war, daf3 der Depotbestand fir den
beabsichtigten Verkauf ausreichend sei. In der folgenden Stunde fuhrte dann die
Beklagte sowohl die aufgrund des zwischen den Parteien am Vorabend gefiihrten
Reklamationsgesprachs zugesicherte Verkaufsorder tber 840 UPGD-Aktien mit
einem Kurswert von 9,00 € (8.27 Uhr) als auch die zuvor vom Kléger Online ge-
gebene Verkaufsorder tber 740 UPGD-Aktien bei einem Kurswert von 9,35 €
(9.12 Uhr) aus. Beide Verkaufsgeschafte wurden auf dem Depotkonto ebenso ge-
bucht wie auf dem Tagesgeldkonto, auf welchem dem Klager fiir den ersten Ak-
tienverkauf mit Wertstellung vom 25. November 1999 ein Betrag von
14.697,88 DM und mit Wertstellung vom 26. November 1999 fir den zweiten Ver-
kauf ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben wurde. Am 29. November 1999
verfugte der Klager seinerseits vom Tagesgeldkonto Uber einen Betrag von
13.517,91 DM.

Anfang Dezember 1999 wurden dann noch einige kleinere Wertpaplergeschaﬁe
iber das Konto des Klagers abgewickelt. Auch erhielt der Kl&ger den als "Finanz-
report bezeichneten Kontoauszug Nr. 6 vom 7. Dezember 1999, in dem der Be-
stand der UPGD-Aktien mit minus 740 angegeben war und einem damaligen
Kurswert von insgesamt minus 36.617,05 DM. Da in der Folgezeit im Hause der
Beklagten der Doppelverkauf der UPGD auffiel, wurde von dort am 16. Dezember
1999 ein Deckungskauf von 740 derartiger Aktien durchgeftihrt, um das insoweit
im Soll stehende Depot des Klagers auszugleichen. Zum Zeitpunkt des Deckungs-
kaufs betrug der Kurswert 27,50 €, so daR die Beklagte das Tagesgeldkonto des
Klagers mit insgesamt 40.537,45 DM belastéte. Dies fihrte dazu, dafl das Tages-
geldkonto des Ki&gers mit tiber 35.000,00 DM ins Soll geriet, welchen Betrag aus-
zugleichen die Beklagte den Klager aufforderte.
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Der Klager widersprach jedoch der Belastungsbuchung und verweigerte eine Auf-
fullung des Kontos, worauthin die Beklagte mit Schreiben vom 3. Februar 2000 die
Bankverbindung kiindigte und den Klager aufforderte, den noch offenen Restbe-
trag nebst Zinsen und Gebuhren bis zum 2. Marz 2000 an sie zu zahlen. Gleich-
zeitig sperrte die Beklagte dem Klager den Online-Zugriff auf das Konto und
machte ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Wertpapieren geltend.
Sie erklarte sich dann im weiteren Verlauf der vorgerichtlichen Auseinanderset-
zung aber bereit, vorn Klager jederzeit Verkaufsorder fur die im Depot befindlichen

Papiere vorzunehmen.

Mit dem vorliegenden Rechtsstreit verlangt der Kl&ger nun die Freigabe seiner im
Depot verwahrten Aktién, die Auszahlung eines von ihm behaupteten restlichen
Tagesgeldguthabens sowie die Feststellung, daR die Beklagte verpflichtet ist, ihm
die eingetretenen Kursverluste der noch im Wertpapierdepot befindlichen Aktien
zu ersetzen. Demgegentber verlangt die Beklagte mit ihrer Widerklage den Aus-

gleich des auf dem Tagesgeldkonto bestehenden Negativsaldos.

Der Klager hat vorgetragen,

zwar sei es richtig, dald er nicht beide aus den doppelten Aktienverkdufen erziel-
ten Verkaufserldse behalten kénne. Fir die durch den doppelten Aktienverkauf
eingetretenen Verluste auf seinem Konto sei aber nicht er verantwortlich. Vielmehr
seien diese ausschlieBlich von der Beklagten zu vertreten. Bereits unmittelbar vor
den hier streitigen Geschéften habe er bei der Beklagten verschiedene Reklama-
tionen wegen mangelhafter Orderausfilhrungen anbringen missen. Deswegen sei
er am Morgen des 24. November 1999, als ihm in seinem Wertpapierdepot noch
ein Bestand von 740 UPDG-Aktien angezeigt worden sei, davon ausgegangen,
auch im Rahmen der Bearbeitung seiner am Vorabend gegentiber der Beklagten
angebrachten Reklamation sei es wiederum zu Schwierigkeiten bzw. Fehlern ge-
kommen. Deswegen hébe er Online den Verkauf der Aktien verfligt. Hierzu sei er

auch berechtigt gewesen, da ihm vor der Online erteilten Verkaufsorder auf seine
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entsprechende Abfrage hin durch das Programm ausdriicklich bestétigt worden
sei, dafd sich die 740 UPDG-Aktien (noch) im Depot befanden.

Im {brigen seien ihm die Verluste aber auch deswegen nicht anzulasten, weil die
Beklagte mit dem Deckungskauf Uber zwei Wochen gewartet habe, wihrend wel-
cher Zeit der Aktienkurs der UPDG-Aktien drastisch gestiegen sei. Hatte die Be-
klagte unmittelbar nach dem doppelten Verkaufsgeschaft einen Deckungskauf
durchgefiihrt, sei es nicht oder héchstens zu geringen Verlusten gekommen. Die
Beklagte Uibe daher ihr Pfandrecht an den noch im Depot befindlichen Aktien zu

Unrecht aus und miisse ihm diese freigeben.

Da er wegen der unrechtméfiigen Geltendmachung des Pfandrechts und der On-
line-Sperrung seines Kontos liber diese noch im Depot befindlichen Aktien nicht
mehr habe verfligen kdnnen, sei die Beklagte zudem verpflichtet, die bei diesen
Aktien fur den Zeitraum der Auslibung des Pfandrechts geltend gemachten Kurs-

verluste auszugleichen.

Schliefilich stlinden ihm aus weiteren, von der Beklagten noch abgewickelten Ver-

kaufsgeschaften restliche Verkaufserldse in Hohe von rund 4.539,00 DM zu.
Der Klager hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, nachfolgende bezeichnete Aktien auf ein

vom Kldger zu benennendes Depotkonto bei der Déiiiiiiiéis zu Ubertra-

gen:

18 Stlick CONSORS DISC.-BROKER

75 Stick SENATOR ENTERTAINMENT

60.000 Stick BANK |. INDONEASIA TBK RP 500
35 Stlick AVIRON SHARES DL-,001

110 Stick UNIFIED EN.SYS. GDR $/100

192 Stick CHINA MOBILE (HK) HD-,10
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30 Stuck ANDRAX CORP. DL-,001
28 Stlick STARMEDIA NETWORK DL-,001.

ferner festzustellen, dal} die Beklagte verpflichiet sei, eventuelle Kurs-
verluste an den Aktien geman Ziffer 1 mit Ausnahme der Aktien-Bank 1.
Indonesia seit dem 3. Marz 2000 gegenuber dem Kléger zu ersetzen,

ferner die Beklagte zu verurteilen, an den Klager 4.538,91 DM nebst 4 %

Zinsen seit dem 16. Februar 2000 zu zahlen.
Die Beklagte hat den Antrag gestelit,
die Klage abzuweisen,
sowie widerklagend den Klager zu verurteilen, an sie 37.112,17 DM

nebst 4 % Zinsen seit Rechtshéngigkeit zu zahlen Zug um Zug gegen

Freigabe des bei der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-

4248800, nebst der darin befindlichen im Klagantrag aufgefuhrten
Werte.

Demgegeniber hat der Klager beantragt,
die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte hat vorgetragen,

der Klager musse fir den entstandenen Schaden haften. Nachdem er am Abend
des 23. November 1999 seine Reklamation angebracht habe und ihm von ihrer,
der Beklagten, Mitarbeiterin die Durchfihrung des Reklamationsauftrages versi-
chert worden sei, habe er ihr, der Beklagten, auch zunachst diese Durchfiihrung
Uberlassen missen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe4 der
Klager nicht erwarten dirfen, dafl der zugesagte Aktienverkauf noch unmittelbar
am Abend der Reklamation oder in der darauffolgenden Nacht habe durchgefiihrt

werden kénnen. Auch wenn es sich um ein Online-Konto handele, habe der
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eigentliche Aktienverkauf selbst an der Borse stattfinden mussen, die erst wieder
am nachsten Morgen Geschéfiszeiten gehabt habe. Kurz nach Offnung der Bérse
sei dann der Reklamationsauftrag um 8.27 Uhr auch durchgefuhrt worden. Im
tbrigen wisse der Klager aufgrund der ordnungsgemaRen Abwicklung der voran-
gegangenen Reklamationsaufirége, daB bei derartigen, von ihr - der Beklagten -
anerkannten Reklamationen eine ordnungsgemaRe Geschaftsabwicklung
stattfinde. Auch habe der Klager selbst durch Einblick in sein Online-Konto von
dem Doppelverkauf der Aktien Kenntnis erhalten; spatestens durch Ubersendung

des Finanzreports vom 7. Dezember 1999 sei ihm dies bekannt gewesen.

Schliellich habe der Klager tber die anderen noch im Depot befindlichen Aktien
gar nicht verfgen wollen. Verflgungen hatte er durchaus treffen kénnen, wie ihm

ausdrlcklich durch Schreiben vom 16. Marz 2000 mitgeteilt worden sei.

Das Landgericht hat der Klage im wesentlichen, der Widerklage nur zu einem ge-
ringen Teil stattgegeben, in dem es die Beklagte zur Freigabe des Aktiendepots
Zug um Zug gegen Zahlung von 7.706,34 DM verurteilt und die Feststellung ge-
troffen hat, die Beklagte sei auch zum Ausgleich der Kursverluste der noch im Ak-
tiendepot befindlichen Aktien verpflichtet. Dabei hat das Landgericht die Zug-um-
Zug-Zahlungsverpflichtung des Kl&gers damit begriindet, daR dieser aufgrund des
Aktiendoppelverkaufes auch eine zusatzliche Gutschrift erhalten habe. Weitere
Anspriche stinden der Beklagten aber nicht zu, so daB die Ausiibung des Pfand-
rechts letztlich unberechtigt gewesen sei. DaRk es zu dem doppelten Aktienverkauf
gekommen sei, habe allein die Beklagte zu vertreten, die gerade als Online-Bank
die berechtigte Reklamation des Klagers habe unmittelbar umsetzen mussen.
Auch sei sie verpflichtet, ihre Software so zu gestalten, daRk es zu einem solchen
Doppelverkauf nicht kommen kénne. Auch daraus, daB der Klager dann in der
folgenden Zeit den doppelten Verkauf der Aktien festgestellt und tber einen
Betrag in der GréRenordnung eines dieser Verkaufe verfugt habe, kdnne die- Be-
klagte nichts zu ihren Gunsten herleiten. Denn spatestens im Rahmen der Ab-
rechnung der Wertpapiergeschéfte, bei der ein negativer Depotbestand erkennbar

geworden sei, sei die Beklagte verpflichtet gewesen, die notwendigen MaRnah-
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men einzuleiten. Schlielllich misse die Beklagte auch fir die Verluste aufkom-
men, die an den im Depot befindlichan Aktien entstanden seien, da sie diese zu
Unrecht zurtickgehalten habe. Der Kléger musse sich insoweit allerdings ein Mit-
verschulden anrechnen lassen, da er spatestens ab dem 14. Marz - wenn auch

nicht via Internet - einen Verkauf dieser Aktien habe durchfithren kénnen.
Auf das angefochtene Urteil wird im Ubrigen insgesamt verwiesen.

Gegen dieses Urteil wenden sich beide Parteien mit ihrer Berufung bzw. An-
schlufRberufung, wobei der Kldger persénlich im Termin vor dem Senat im Hinblick
darauf, dal ihm wegen des doppelten Akiienverkaufes der Verkaufserlés aus dem
zweiten Aktienverkauf nicht zustehe, einen Betrag von 13.025,82 DM anerkannt
hat.

Die Beklagte geht nach wie vor davon aus, dalk der Klager zu Unrecht in das von
ihm eingeleitete Reklamationsverfahren eingegriffen habe. Zwar habe es ihm frei-
gestanden, einen zweiten Verkauf der Aktien selbst Online in Auftrag zu geben. In
diesem Falle hétte er aber zunachst seinen Reklamationsauftrag vom Vorabend
zurlickziehen mussen. Der durch den vom Klager veranlalite negative Aktienbe-
stand habe ausgeglichen werden missen, so daB sie, die Beklagte, auch zum
Deckungskauf berechtigt gewesen sei und der Kldger den hierdurch entstandenen

Minussaldo auf seinem Konto ausgleichen misse.

Die Beklagte hat den von ihr verlangten Zahlbetrag einerseits unter Hinweis auf
das vom Klager personlich im Termin abgegebenen Anerkenntnis um
13.025,82 DM reduziert. Andererseits hat sie die Widerklage um den Betrag
erweitert, um den der Sollsaldo auf dem Konto des Klagers ab Rechtshangigkeit
der Widerklage bis Anfang Februar 2002 angestiegen ist (8.941,66 DM).
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Dementsprechend stellt sie den Antrag,

das angefochtene Urteil zu &ndern, die Klage vollstandig abzuweisen
und den Klager auf die Widerklage hin zur Zahlung von 16.886,85 €
(34.086,35 DM) Uber . vom Beklagten anerkannte 6.660,00 €
(13.025,82 DM) ohne Zinsen Zug um Zug gegen Ubertragung des bei
#3800, neben

den darin befindlichen, im Klagantrag aufgefiihrten Aktien auf ein vom
'0' _—

der Beklagten bestehenden Aktiendepots, Depot-Nr. &5

Klager zu benennendes Depotkonto bei der " % Bank zu

verurteilen.
hilfsweise,

ihn zur Zahlung von 12.315,16 € (24.086,35 DM) (iber den anerkannten
Betrag hinaus nebst 4 % Zinsen seit dem 12. Juli 2000 auf 18.975,14 €
(37.112,17 DM) nebst Zug-um-Zug-Leistung zu verurteilen.

Insoweit stellt der Klager den Antrag,
die Berufung zurlickzuweisen.

Er halt die Berufung der Beklagten wegen einer unzureichenden Berufungsbe-
grindung fur unzulassig. Er sieht unter Vertiefung und Ergénzung seines erstin-
stanzlichen Vorbringens die Verantwortlichkeit fir den Doppelverkauf der Aktien
bei der Beklagten. Auch habe es sich tatséchlich gar nicht um einen doppelten
Aktienverkauf bzw. "Leerverkauf' gehandelt, sondern lediglich um reine Bu-
chungsvorgénge. Zu boérsentechnischen Leerverkiufen sei die Beklagte namlich
gar nicht berechtigt gewesen. Wenigstens aber sei die Beklagte insgesamt fuf die
fehlerhafte Organisation ihres Betriebes verantwortlich, da sie habe sicherstellen

mussen, dal® es zu einem doppelten Aktienverkauf gar nicht habe kommen kén-
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nen. Schiielich werde bestritten, dal} die Beklagte den von ihr behaupteten

Deckungskauf tatsachlich vorgenommen habe.
Der Klager rugt, daB® das Landgericht seinen Zahlungsantrag hinsichtlich des von
ihm behaupteten Guthabens auf dem Tagesgeldkonto tibergangen habe und be-
antragt daher im Wege der Anschlu3berufung,
das angefochtene Urteil zu @ndern und die Beklagie weiter zu verurtei-
len, an ihn 2.320,71 € (4.538,91 DM) nebst 4 % Zinsen seit dem
16. Februar 2000 zu zahlen.
Insoweit stellt die Beklagte den Antrag,
die AnschluBberuiung des Klagers zurlickzuweisen.
Bezlglich des weiteren Parteivorbringens wird auf den Inhalt der gewechselten

Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf die Protokolle der miindlichen Verhandlun-

gen insgesamt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Berufung wie Anschlufberufung sind zulassig. Soweit der Klager die Zulassigkeit
der Berufung der Beklagten rtigt, kann er damit nicht durchdringen. An den gemab
§ 519 Abs. 3 Nr. 2 ZPO a. F. notwendigen formellen Voraussetzungen fiir eine
Ordnungsgemafheit der Berufungsbegriindung fehlt es nicht. Die Berufungsbe-
grindung der Beklagten beschrankt sich keineswegs auf bloRe Formelhaftigkeit
sondern [4Rt die Zielrichtung der Berufung und die von der Beklagten hinsichtlich

des angefochtenen Urteils gertigten Punkte vollig ausreichend erkennen.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

b A

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Inforiationsrecht - http://www.jurpc.de

Wéhrend die Berufung der Beklagten auch teilweisen Erfolg hat, muR die An-
schluBberufung des Klégers erfolglos bleiben. Ausgehend von einem Bereiche-
rungsanspruch (1.) steht der Beklagten gegen den Klager namlich in Zusarnmen-
hang mit dem durchgefiihrten Doppelverkauf der Aktien auch ein Schadensersatz-
anspruch (2.) zu. Insoweit muf sich die Beklagte allerdings ein erhebliches Mitver-
schulden (3.). zurechnen lassen, so dal} sich lediglich der ausgeurteilte Betrag in
Héhe von 2.669,14 € ergibt (4.). Diese auf die Widerklage hin erfolgte Zug-um-
Zug-Verurteilung des Klagers muld andererseits dazu fuhren, daR sein Begehr auf
uneingeschrénkte Freigabe des Aktiendepots, auf Schadensersatz bezlglich der
von ihm insoweit behaupteten Kursverluste und auf Zahlung eines Guthabenbe-

trages nicht erfolgreich sein kann (5.).

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dall auf dem Konto des Klagers wegen
des doppelten Aktienverkaufs zwei Gutschriften erfolgt sind. Im Zusammen-
hang mit der Durchfiihrung der Reklamationsorder ist dem Beklagten ein Be-
trag von 14.697,88 DM und aufgrund der von ihm via Online erteilten Ver-
kaufsorder ein Betrag von 13.457,96 DM gutgeschrieben worden. Da der
Klager tatsachlich in seinem Aktiendepot nur ein UPDG-Aktienpaket hatte,
hat ér'berglich einer Anzahl von 740 UPDG-Aktien also eine doppelte Gut-
schrift erhalten, so dal} er insoweit gemal § 812 BGB verpflichtet ist, der
Klagerin einen dieser Verkaufserldse zu erstatten. Dies ist auch vom Klager
bereits erstinstanzlich zugestanden worden, der mit Schriftsatz vom 19. Juli
2000 ausdrucklich erklart hat, dal® der Beklagte insoweit ein Betrag von
13.025,82 DM zustehe. In zweiter Instanz hat der Klager darlberhinaus
persdnlich diesen Betrag auch anerkannt und sich der Beklagten gegentber
zu einer entsprechenden Zahlung verpflichtet. Dabei hat der Klager dieéen
Betrag auf der Grundlage des Kurswértes der Reklamationsorder von 9,00 €
errechnet. Der Erstattungsanspruch der Beklagten liegt jedoch mit
13.457,96 DM leicht hoher, da er nicht den Verkaufserlds aus der Rekla-
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mationsorder sondern den Verkaufserlos aus der vom Beklagten am Morgen
des 24. November 1999 gegebenen Online-Order betrifft. Hatten sich die
Parteien doch - was unstreitig ist - im Rahmen der Reklamation des Klagers
auf einen Gutschriftsbetrag auf der Grundlage eines Kurswertes von 9,00 €
geeinigt, woran sich der Klager festhalten lassen muf3. Denn er kann diese
Einigung nicht einseitig dadurch umgehen bzw. abindern, daR er die Rekla-
mationsorder teilweise - ndmlich bezuglich eines Anteils von 740 Aktien - zu
einem von der Vereinbarung abweichenden Kurs abrechnet. Nichts anderes
als eine derartige Abweichung von der Vereinbarung ist aber darin zu sehen,
dald der Klager einen Erstattungsanspruch nicht in Hohe der Online-Order

sondern lediglich anteilig bezuglich der Reklamationsorder zugesteht.

Dies wird sich fur den Klager auch unter dem Gesichtspunkt erschlieBen,
dall er aufgrund der zwischen ihm und der Beklagten getroffenen Einigung
den Verkaufserlds auf der Grundlage eines Kurses von 9,00 € auch dann
behalten und lediglich den Betrag aus der Online-Order zu erstatten héatte,
wenn der im Rahmen der Online-Order erzielte Verkaufskurs niedriger als
9,00 € gelegen hatte.

2. Im Zusammenhang mit dem doppelien Aktienverkauf steht der Beklagten
aber neben diesem Erstattungsanspruch auch ein Schadensersatzanspruch

gegeniber dem Klager zu, der ihr dadurch entstanden ist, dal es nach dem

doppelten Verkaufsgeschaft zu einem Kursanstieg der UPDG-Aktien gekom-
men ist und die Ruckgangigmachung der zweiten Verkaufsorder zu einem
héheren Aktienkurs erfolgte. Dieser Anspruch ergibt sich unter dem Ge-
sichtspunkt der positiven Vertragsverletzung, weil der Kldger den zwischen
ihm und der Beklagten bestehenden Bankverirag verletzt hat. Grundsétzlich
zu Recht weist namlich die Beklagte darauf hin, daR der Kldger nach der zwi-
schen ihm und der Mitarbeiterin der Beklagten getroffenen Vereinbafung
tber die Durchﬁihrung der Reklamationsorder nicht ohne weiteres berechtigt

war, in diesen Vorgang einzugreifen.
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Es ist unstreitig, daR die Beklagte die vom Klager am 23. November 1999
hinsichtlich des gesamten Aktienpaketes gegebene Verkaufsorder unkorrekt
ausgefiihrt hatte, indem sie statt aller 840 Aktien lediglich 100 Aktien ver-
kauft hatte. In derartigen Fallen einer fehlerhaften Orderausfihrung stehen
dem Kunden nun grundsétzlich zwar verschiedene rechtliche Méglichkeiten
einer Vorgehensweise zur Verfiigung; wenn der Kunde sich jedoch - wie
hier - im Rahmen des Reklamationsgesprachs mit dem Kreditinstitut tUber
eine konkrete weitere Vorgehensweise einigt, so ist er nicht berechtigt, von
einer derartigen Vereinbarung einseitig wieder abzuweichen. Nichts anderes
hat der Kiager vorliegend aber getan. Nachdem er aufgrund seines Online-
Zugriffs am Morgen des 24. November zu erkennen glaubte, die Beklagte
habe sich nicht an die Reklamationsvereinbarung gehalten, hat er seinerseits
ohne weitere Rucksprache mit der Beklagten eine Online-Verfugung tiber die
restlichen 740 Aktien getroffen. Dabei ging er selbst davon aus, daB die Be-
klagte der am Vorabend getroffenen Vereinbarung tber die Reklamations-
order noch nicht nachgekommen war. Aus seiner Sicht stellte sich dieser
Vorgang also erneut als ein inkorrektes Orderverhalten der Beklagten dar.
Seiner Ansicht nach hatte die Reklamationsorder namlich insbesondere des-
wegen, weil es sich bei der Beklagten um eine Online-Bank handelt, langst
abgewickelt sein mussen. Andererseits mullte der Klager aber aufgrund des

am Vorabend gefithrten Telefonats mit der Mitarbeiterin der Beklagten davon

ausgehen, daR die Reklamationsorder noch im Raume stand, die nun seiner
Ansicht wieder zu einem weiteren Reklamationsfall geworden war. In dieser
aus seiner Sicht widerspriichlichen Situation war der Klager aber verpflichtet,
erneut bei der Beklagten zu reklamieren, wollte er sich nicht dem Vorwurf
aussetzen, sich von der am Vorabend getroffenen Vereinbarung einseitig zu
I6sen. Grinde, die den Klager héatten berechtigen kénnen, eine solch einsei-
tige Losung bzw. Anderung von der am Abend getroffenen Vereinbafung
vorzunehmen, sind ndmlich weder von ihm selbst vorgetragen noch in ande-

rer Weise ersichtlich.
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In diesem Zusammenhang kann sich der Klager auch nicht mit Erfolg darauf
berufen, dal? es im Rahmen der dieses Aktienpaket betreffenden Orderertei-
lungen bereits vorher zu unkorrekten Abwicklungen auf seiten der Beklagten
gekommen war. Zwar ist es unstreitig, dal die Beklagte eine vom Klager am
17. November 1999 zundchst gegebene Verkaufsorder tiber das Aktienpaket
trotz seiner nachtraglichen rechtzeitigen Stornierung zunichst gleichwonhl
durchgefihrt hatte. GleichermafRen hat dann die Beklagte die vom Klager am
22. November 1999 erteilte Verkaufsorder Uber das gesamte Aktienpaket in-
korrekt ausgefihrt, ir:iem sie von den 840 Aktien lediglich 100 verkauft
hatte. In beiden Reklamationsféllen hat der Klager jedoch unmittelbar Kon-
takt zur Beklagten aufgenommen, um die Art und Weise der Reklamations-
bearbeitung zu besprechen. Diese Vorgdnge kénnen jedoch nicht dazu fiih-
ren, dall der Klager im Falle einer weiteren - berechtigten - Reklamation
ohne Kontaktaufnahme mit der Beklagte nunmehr selbst Hand anlegt, um
quasi im Wege einer Ersatzvornahme den Reklamationsfall selbst zu bear-
beiten. Vielmehr zeigt das eigene Verhalten des Klagers im Rahmen der bei-
den vorangegangenen Reklamationsfalle, dalk er selbst durchaus davon aus-
ging, bei fehlerhaft ausgefithrien Ordern diese zunichst unmittelbar bei der

Beklagten zu rligen.

In diesem Zusammenhang kann der Klager auch nicht darauf verweisen,
durch das blofRe Anklicken des Priifschalters auf der Bildschirmmaske in
ausreichender Weise Vorsorge getroffen zu haben, um die Bearbeitung der
Reklamationsorder zu Uberpriifen. Ersetzi doch dieses Anklicken des Priif-
schalters auf dem Bildschirm gerade nicht eine weitere Kontaktaufnahme
des Kldgers zur Beklagten, mit der er die Nichtdurchfiihrung der Reklama-
tionsorder hatte rligen kénnen. Denn erkennbar handelt es sich bei den Ein-
gabe und Abfragemdglichkeiten der Bildschirmmaske um lediglich automa-
tisierte Verfahrensweisen, die als solche nicht geeignet sind, individuelle
Reklamationsfalle an die Beklagte heranzutragen bzw. den betroffenen Kun-

den Uber Art, Weise und Hintergriinde einer Reklamationsbearbeitung Auf-
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schlut zu geben. Dementsprechend hat der Klager auch durch das An-
klicken des Prufschalters tatséchlich lediglich die - zu jenem Zeitpunkt noch
richtige - Auskunft erhalten, daf sein Depotbestand fur den von ihm beab-
sichtigten Aktienverkauf grundsétzlich ausreichend sei. Konkrete Hinweise
darauf, dafd der Reklamationsauftrag vom Vorabend storniert worden oder
erledigt sei, lieRen sich der "Auskunft" des durch den Prifschalter getffneten

Feldes nicht erzielen.

Alles in allem ist daher mit der Beklagten davon auszugehen, dall der Klager
durch seinen einseitigen Eingriff der Ablauf der Reklamation seine vertragli-
chen Verpflichtungen gegenuber der Beklagten verletzt und sich hierdurch

schadensersatzpflichtig gemacht hat.

3. Die Beklagte muR sich jedoch in diesem Zusammenhang ein erhebliches

doppeltes Mitverschulden zurechnen lassen.

a) So mul sich die Beklagte zum einen vorhalten lassen, dal sie nicht
durch geeignete Mallnahmen Vorsorge getroffen hat, dall es - wie ge-
schehen - Uberhaupt zu einem doppelten Aktienverkauf kommen kann.
Zwar hat die Beklagte dargelegt, dal3 in ihrem Hause aus organisatori-
schen Grunden die Durchfiihrung von Reklamationsauftrégen grundsatz-

lich anders gehandhabt wird, als die Abwicklung der reguliren Kunden-

aufirage. Wahrend sie diese unmittelbar an den jeweils bezeichneten

Borsenplatz weiterleitet, werden jene véllig unabhdngig vom Online-Ver-

fahren (iber die Muttergesellschaft, die Cg zbank, zur Ausfihrung
gebracht. Nun mag es zwar der Beklagten unbenommen sein, fur regu-
lare Auftrage einerseits und Reklamationsorder andererseits ein derarti-
ges "zweigleisiges" Verfahren zu benutzen. Sie ist jedoch ihrerseits dem
Kunden gegeniber verpflichtet, im grétmdglichen Umfange Vorsérge
daflr zu treffen, dafl es durch dieses zweigleisiges Verfahren nicht des-
wegen zu Nachteilen fur die Kunden kommt, weil eine ausreichende Ko-

ordination nicht vorhanden ist. Derartigen Anforderungen ist die Beklagte
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aber - wie der vorliegende Fall deutlich zeigt - gerade nicht gerecht ge-
worden. War es doch dem Klager trotz der von der Beklagten Gbernom-
menen Verpflichtung, die Reklamationsorder auszuftihren, weiterhin
noch moglich tGber den Aktienbestand zu verfigen. Gerade wegen der
oben dargestellten Automatisierung des Online-Verfahrens muR sich ein
Bankkunde in derartigen Fallen n&mlich grundsétzlich darauf verlassen
darfen, dafk die von ihm im automatisierten Verfahren getroffenen Verfu-
gungen nicht nur tatsachlich moglich sind, sondern auch - im Verhéaltnis
zwischen den Parteien - Uberhaupt berechtigterweise vorgenommen
werden kénnen. Dabei ist eine derartige Absicherung zum Schutze des
Kunden durch entsprechende Programmierung der Software auch ohne

weiteres moglich.

Dementsprechend geht der Senat davon aus, dall es der Beklagien
ohne weiteres moglich gewesen ware, bei einer entsprechenden Pro-
grammierung ihrer Online-Software sicherzustellen, dall dem Kléger eine
Verfligungsmoglichkeit Gber das Aktienpaket via Online bereits am dem
Zeitpunkt der Reklarmationsorder vom Abend des 23. November 1999
nicht mehr moglich gewesen wére. Unabhéngig von der Frage, wann
und auf welchem Wege die Reklamationsorder dann ausgefihrt wiirde,
hatte sich auf eine solche Weise ein Doppelverkauf der Aktien

vermeiden lassen.

Diese von der Beklagten zu vertreiende mangelnde Koordinierung wertet
der Senat als ein so erhebliches Mitverschulden, dal sich die Beklagte

insoweit eine Quote von 50 % zurechnen lassen mugR.

Dartiber hinaus tragt die Beklagte aber auch ein erhebliches Mitver-
schulden an der entstandenen Héhe des Schadens, weil sie nach dem
Doppelverkauf der Aktien gut zwei Wochen zugewartet hat, bevor es
zum Ausgleich des Depotbestandes zum Ruckkauf von 740 Aktien ge-

kommen ist. Zwar ist es richtig, dal davon ausgegangen werden muf,
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daf’ auch der Klager selbst bereits relativ frih den Doppelverkauf be-
merkt hat. Aus dem von der Beklagten vorgelegten Online-Protokoll des
kldgerischen Depotkontos ist ersichtlich, dal der Kldger bereits am
Abend des 24. November 1999 sein Orderbuch eingesehen hat, aus
dem der doppelte Aktienverkauf ersichtlich war. Auch hat der Klager am
29. November 1999 von'seinem Tagesgeldkonto {lber einen Betrag in
der Grofenordnung des zweiten Verkaufsgeschafts verfugt. Auch dies
spricht dafiir, dal ihm der doppelte Aktienverkauf durchaus bekannt war,
da er anderenfalls durch diese Verfigung sein Tagesgeldkonio mit
einem Betrag von deutlich Gber 10.000,00 DM in das Soll geflihrt hatte.

Diese beim Klager zu unterstellende Kenntnis kann jedoch nicht dazu
fihren, dal® die Beklagte es mehr oder weniger dem Zufall (iberlassen
hat, zu welchem Zeitpunkt ihr der Doppelverkauf auffiel. Insoweit héatte
sie organisatorische Vorkehrungen treffen missen und kénnen, um die
negativen Konsequenzen von Fehlbuchungen, fur die sie wenigstens

mitverantwortlich ist, méglichst gering zu halten.

Gerade die von der Beklagien dem Klager entgegengehaltene Tatsache,
dall aufgrund des Doppelverkaufs fur das Depotkonto des Klagers
hinsichtlich des UPDG-Aktienpakets ein negativer Aktienbestand deutlich

erkennbar war und dies - worauf der Klager zu Recht hinweist - einen

ungewshnlichen Ausnahmefall darstellt, hatte auch zur Erkenntnis der
Beklagten fUhren missen, dall eine doppelte Ausfihrung des
Verkaufsauftrages vorliegt. Auch hinsichtlich eines derartigen negativen
Depotbestandes lassen sich ohne weiteres softwaremaRige Kontroll-
mechanismen einrichten, welche ein schnelles Erkennen eines nega-
tiven Depotbestandes auch flr die Beklagte sicherstellt. Jedenfalls muB
aber ein Zeitraum von insgesamt Uber 3 Wochen, den die Beklagte
verstreichen lieR, um einen Riickkauf der Aktien vorzunehmen, als
deutlich zu lang erscheinen. Der Senat geht davon aus, daR insoweit

allenfalls ein Zeitraum von einer Woche angenommen werden darf.
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Aus der von der Beklagten vorgelegten Tabelle Uber den Kursverlauf der
UPDG-Aktien, deren Kursangaben mit denen im nachgereichten
Schriftsatz des Klagers vom 7.Mai2002 durchausiibereinstimmen,
ergibt sich, dal® der Aktienkurs nach einer Woche, also am
1./2. Dezember 1999 zwischen 17,50 € und 19,80 € schwankte. GemaR
§ 287 ZPO geht der Senat daher hinsichtlich des Riickkaufs der Aktien
von einem als berechtigt anzunehmenden Mittelwertkurs von 18,63 €
aus, einem Kurs der auch den Mittelkurs zwischen dem rlckab-
zuwickelnden Verkaufsgeschaft von 9,35 € und dem von der Beklagten
tatsdchlich durchgefuhrten Ruckkaufsgeschaft von 27,90 € darstellt.

4. Danach berechnet sich die der Beklagten - noch - zustehende Restforderung

in folgender Weise:

Grundlage der Berechnung mufl der Tag des Riickkaufs der Aktien, der
16. Dezember 1999 sein, weil der weitere Kontoverlauf weitgehend dadurch
bestimmt ist, dal’ die Beklagte wegen des durch den Riickkauf entstandenen
erheblichen Sollsaldos auf dem Konto des Klagers weitere Sollzinsen ver-
bucht hat, die nicht bzw. nicht in der gebuchten Héhe entstanden waren,
wenn die Beklagte einen friiheren Ruckkauf der Aktien veranlalt hatte. Unter

diesem Gesichtspunkt konnte auch im Ubrigen die — teilweise - Verurteilung

des Klagers nicht unter Berlicksichtigung des von der Beklagten bzgl. der
Widerklage gestellten Hauptantrages, sondern lediglich im Rahmen des
Hilfsantrages erfolgen; héatten sich durch die Einbeziehung zusatzlicher
Solizinsen und Gebuhren fir die Zeit bis Anfang Februar 2002 doch
erhebliche Unsicherheiten und mégliche Ungenauigkeiten im Hinblick auf die

eigentlich zu berechnende Hauptforderung ergeben.
Ausweislich der Finanzreporte Nr. 6 und 7 wies das Ta-

gesgeldkonto Anfang Dezember 1999 einen Bestand auf
von 4,76 DM.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

-20 -
Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Inforrﬁeoltionsrecht - http://ww.jurpc.de

Am 10. und 16. Dezember 1999 kam es dann zu weiteren

Gutschriften aus Wertpapiergeschéften, die mit dem vor-

liegenden Rechtsstreit nicht im Zusammenhang stehen in

Héhe von : 834,25 DM
sowie _ 4.416,58 DM.
Weiterhin einzustellen sind die Kosten

fur den Rickkauf der Aktien. Hier ergibt

sich bei einem Kurswert von 18,63 €

ein Gesamtbetrag von 13.786,20 €

bzw. 26.963,46 DM.
Hinzuzurechnen sind wie auch bei den

anderen Aktienverkaufen Spesen 3,91 DM
Courtagen 0,08 % von 21,57 DM
Provision (0,3 %) von 80,89 DM
insgesamt also ein Betrag von - 27.069,83 DM.

Bei einer derartigen Durchfiihrung des
Geschafts hatte der Saldo des
kldgerischen Kontos also betragen - 21.814,24 DM.
Der von der Beklagten im Wege der

Widerklage geltend gemachte Sollsaldo

betrug bei Rechtshangigkeit der Wider-
klage - 37.112,17 DM.
Demgegeniiber betrug der Sollsaldo
am Tage des Aktienrickkaufs am
16. Dezember 1999 (ohne Berilicksich-
tigung der am 30. Dezember 1999 ge-
buchten Verzugszinsen) - 35.281,84 DM.

Somit ist davon auszugehen, daR der

gesamte Differenzbetrag von -1.830,33 DM

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

auf die von der Beklagten in der nach-

folgenden Zeit bis zur Erhebung der

Widerklage gebuchten Sollzinsen und

Geblhren zuriickzufihren ist. Ange-

sichts der Tatsache, dall unter Zugrun-

delegung eines Ankaufskurses fir den

Aktienrickkauf wvon lediglich 18,63 €

aber nur ein Sollsaldo  von

21.814,24 DM entstanden wére, sind

auch die gebuchten Sollzinsen und Ge-

bihren nur mit einem verhaltnismagi-

gen Anteil zu berlcksichtigen, der dem

Verhéltnis des Ende 1999 tats&chlich »

gebuchten Sollsaldos zu dem bei recht-

zeitigem Aktienkauf entstandenen Soll-

saldo entspricht, also einem Verhéltnis

von 2/3. Dementsprechend sind zu -
l.asten des Klagers weitere 1.220,22 DM
zu beriicksichtigen, so dal} sich zugun-

sten der Beklagten ein Betrag von ins-

gesamt - 23.034,46 DM
errechnet.

Zur Berechnung des Schadensersatz-
anspruchs ist hiervon zunachst der der
Beklagten ohnehin zustehende Erstat-

tungsanspruch aus dem zweiten Ak-

tienverkauf in Héhe von 13.457,96 DM
abzusetzen, so dal sich ein rechne- |
rischer Schaden von ~ 9.576,50 DM
ergibt.
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Aufgrund des halftigen Mitverschuldens
der Beklagten im Hinblick auf das Zu-
standekommen des zweiten Verkaufs-
geschafts hat der Klager hiervon ledig-
lich einen Betrag von 4.788,25 DM
zu tragen. Dieser Betrag steht der Be-
klagten als Schadensersatzanspruch
zu. Aullerdem mull der Beklagte der

Klagerin den Kaufpreis aus dem zwei-

ten Verkaufsgeschaft mit 13.457,96 DM
erstatten, so daf} sich eine Gesamifor-
derung der Beklagten von 18.246,21 DM

ergibt. Mit ihrem Berufungsantrag geht
die Beklagte jedoch davon aus, dal} der
Klager entsprechend seinem Aner-
kenntnis ihr wegen des doppelten Ak-
tienverkaufs einen Erstattungsbetrag
von 13.025,82 DV

freiwillig zahlt, so dall sich zugunsten

der Beklagten ein Restbetrag von nur

noch 5.220,39 DM
oder 2.669.14 €
ergibt.

Dabei liegt dieser Betrag zwar unter dem vom Landgericht ausgeurteilten
Betrag von 7.706,34 DM. Abgesehen davon, dal die Héhe des landgericht-
lich ausgeurteilten Betrages rechnerisch nicht nachvollziehbar ist, handelt es
sich bei diesem Betrag aber ohnehin um Gelder, die der Beklagten als Er-
stattungsanspruch aus dem doppelten Aktienverkauf zustehen sollen, und
die von der Beklagten in zweiter Instanz auch gar nicht mehr geltend
gemacht werden, da sie in dem vom Klager anerkannten und freiwillig zur

Zahlung angekiindigten Betrag von 13.025,82 DM enthalten sind.
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Geht man davon aus, dafl der Beklagten grundsatzliich ein Betrag von
insgesamt 18.246,21 DM zustand rechtfertigt sich auch - im Gegensatz zur
Annahme des Landgerichts - das von der Beklagten bei Kontenkiindigung
geltend gemachte Zurlickbehaliungsrecht an den im Aktiendepot noch
verwahrten weiteren Wertpapieren, die der Klager in seiner Klage mit einem
Wert von 26.440,47 DM angegeben hat. Dementsprechend ist die Beklagte
auch nicht verpflichtet, fur die Zeit der Geliendmachung des Zu-
rickbehaltungsrechts mdoglicherweise entstandene Kursverluste dieser
Wertpapiere einzustehen. Der entsprechende Feststellungsantrag des Kla-

gers war.daher insgesamt zuriickzuweisen.

SchlieRlich hat der Kléger zwar zu Recht darauf hingewiesen, daR das Land-
gericht den Zahlungsantrag hinsichtlich eines Betrages von 4.538,91 DM
Ubergangen hat, den er auch mit der AnschluRberufung weiterhin verfolg.
Der Klager hat insoweit nunmehr dargetan, daf es sich hierbei um Verkaufs-
erlése von 10 CMGI-Aktien fir 4.416,58 DM und von Telekom-Aktien far
122,33 DM handelt. Zu Recht hat die Beklagte aber ihrerseits darauf hinge-
wiesen, dal diese beiden Aktienverkdufe im Saldo des Tagesgeldkontos,
dessen Ausgleichung mit der Widerklage begehrt wird, bereits enthalten sind
und daher nicht noch zusatzlich als Zahlbetrag zu Gunsten des Kligers

berticksichtigt werden durfen.

Alles in allem konnte die Klage daher keinen und die Widerklage lediglich
teilweisen Erfolg haben. Die zugesprochenen Zinsen ergeben sich unter

Verzugsgesichtspunkten.

Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 92, 97 ZPO. Die Enischeidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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Von einer Zulassung der Revision gem. § 543 Abs. 2 ZPO hat der Senat im
Ubrigen abgesehen, da die Sache weder grundsatzliche Bedeutung hat noch
zur Rechtsfortbildung oder Vereinheitlichung der Rechtsprechung einer

revisionsgerichtliche i Entscheidung zugefuhrt werden muf.
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